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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im September 2021 reichte der Mitte-Nationalrat Marco Romano (TI) in der grossen
Kammer ein Postulat mit der Forderung ein, dass die Prävention und das Aufdecken
von Aktivitäten zur Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität
verbessert werden müssten. Dazu solle der Bundesrat in einem Bericht die verfügbaren
Instrumente analysieren und eine Anpassung der Gesetzgebung prüfen, um die zeitnahe
Erkennung von entsprechenden Aktivitäten sowie eine verstärkte Prävention zu
ermöglichen. Unter die zu prüfenden Instrumente falle gemäss dem Postulant der
gezielte Informationsaustausch sowohl zwischen Strafverfolgungsbehörden als auch
zwischen anderen relevanten Bereichen der Verwaltung. In seiner Stellungnahme zeigte
sich der Bundesrat bereit, die vorhandenen Instrumente und den allfälligen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Rahmen der beiden überwiesenen Vorstösse
Guggisberg (svp, BE; Po. 20.3809) und Eichenberger (fdp, AG; Mo. 18.3592) mit einem
Fokus auf das Melderecht nicht-polizeilicher Behörden zu prüfen. In der Wintersession
2021 überwies der Nationalrat das Postulat Romano schliesslich stillschweigend. 1

POSTULAT
DATUM: 17.12.2021
CATALINA SCHMID

Kriminalität

In der Herbstsession 2022 überwies der Nationalrat stillschweigend ein Postulat
Romano (mitte, TI), das den Bundesrat beauftragt zu prüfen, ob das italienische Anti-
Mafia-Zertifikat auch für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz
angewandt werden kann. Das vom italienischen Staat ausgestellte Zertifikat bestätigt,
dass gegen die Antragstellerin keine besonderen Überwachungs- oder
Sicherheitsmassnahmen oder Verurteilungen wegen bestimmter Delikte im
Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen vorliegen und muss in Italien von
Unternehmen eingereicht werden, wenn sie an einer öffentlichen Ausschreibung
teilnehmen oder Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung erbringen wollen. Der
Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme offen für die Idee, als Massnahme gegen
Korruption bei öffentlichen Ausschreibungen von Firmen mit Hauptsitz in Italien künftig
dieses Zertifikat zu verlangen. 2

POSTULAT
DATUM: 30.09.2022
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Weil sich die SPK-SR dagegen ausgesprochen hatte, der parlamentarischen Initiative
von Nadine Masshardt (sp, BE) Folge zu geben, die SPK-NR das Begehren aber nach wie
vor mit 13 zu 10 Stimmen unterstützen wollte, hatte sich die grosse Kammer in der
Wintersession 2021 mit der Idee einer Aufstockung der Anzahl Bundesratsmitglieder
auf neun zu befassen. Die nationalrätliche Kommission legte in ihrem Bericht dar, dass
die Regierung «die Kräfteverhältnisse im Parlament bedeutend weniger gut abbildet als
früher». Die Konkordanz verlange jedoch, dass alle wichtigen Kräfte eingebunden
würden. Eine Aufstockung auf neun Magistratinnen und Magistraten würde nicht nur die
parteipolitische Repräsentation verbessern, sondern auch mehr Möglichkeiten bieten,
um Frauen und Männer oder verschiedene Regionen gleichberechtigter zu vertreten.
Die wachsenden Aufgaben könnten zudem auf mehr Schultern verteilt werden. 
Auf ebendiese zunehmende Belastung verwies die Initiantin bei der Eröffnung der
Ratsdebatte, indem sie einen aktuellen Bezug zur Pandemie zeichnete, bei der sich die
immer grösser werdende Aufgabenlast der Regierungsmitglieder in besonderem Masse
zeige. Statt immer mehr Staatssekretärinnen und -sekretäre zu berufen – dies war eine
Forderung der starken bürgerlichen Kommissionsminderheit, die sich statt einer
Aufstockung eher eine Staatsleitungsreform wünschte – brächte eine
Aufgabenverteilung auf mehr Schultern auch die Möglichkeit für die
Regierungsmitglieder mit sich, Regierungsgeschäfte in der Öffentlichkeit stärker und
präsenter vertreten zu können. Für die Minderheit nahm Kurt Fluri (fdp, SO) Stellung:
Der Bundesrat sei kein «Proporzorgan», sondern eine «Staatsleitungsbehörde». Es
gelte das Kollegialprinzip und eben keine Repräsentation unterschiedlichster
Parteiinteressen. Ebendieses Kollegialprinzip würde aber mit mehr Mitgliedern

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.2021
MARC BÜHLMANN
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gefährdet, weil es noch schwerer einzuhalten wäre. Zudem bedeuteten mehr Schultern
nicht unbedingt weniger Arbeit. Im Gegenteil würde die Schaffung zweier neuer
Departemente den Koordinationsaufwand wohl gar noch erhöhen. Abschliessend
ergriffen nur noch die beiden Kommissionssprechenden das Wort: Ada Marra (sp, VD)
warb für die Mehrheit der SPK-NR mit dem Argument, dass die Zeit reif sei für eine
Reform der über 150-jährigen Institution «Bundesrat», und Marco Romano (mitte, TI)
hob in seinem Kommissionsvotum die mögliche Bedeutung der Aufstockung für die
Repräsentation der Sprachregionen hervor. Mit 109 zu 72 Stimmen (4 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat für Folgegeben aus, wobei sich im Rat die
Kommissionsverhältnisse widerspiegelten: Die geschlossene SVP- und die fast
geschlossene FDP-Fraktion unterstützt von zwei Mitte-Fraktionsmitgliedern standen
den geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen gegenüber. 3

Bundesverwaltung - Organisation

Im September 2020 reichte Marco Romano (mitte, TI) eine Motion ein, mit der er ein
Recht auf Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte
schaffen wollte. Die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten solle nicht mehr von den
Vorgesetzten abhängig sein, sondern für die ganze Bundesverwaltung geregelt werden.
Er verwies auf die zahlreichen Vorteile von Telearbeit wie die Mobilitätsabnahme, die
Kostenreduktion bezüglich Infrastruktur, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine ausgeglichene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Minderheiten in der Bundesverwaltung. Damit fügt sich die Motion in eine Reihe
weiterer parlamentarischer Vorstösse ein, die flexiblere Arbeitsformen für die
Bundesverwaltung fördern wollen. 
Der Bundesrat beantragte im November 2020 die Annahme der Motion, zumal flexible
Arbeitsformen auch in der Bundesverwaltung immer häufiger würden. Er habe bereits
das EFD beauftragt, die Anpassung der rechtlichen Grundlagen zu prüfen.
Nachdem Lars Guggisberg (svp, BE) die Motion bekämpfte hatte, wurde diese in der
Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat behandelt. Romano betonte nochmals die
Wichtigkeit von Homeoffice, vor allem in Folge der Corona-Pandemie. Guggisberg
anerkannte zwar im Namen seiner Fraktion die Vorteile von Telearbeit, wehrte sich aber
gegen einen gesetzlichen Anspruch darauf, zumal damit «wichtiger organisatorischer
Handlungsspielraum» verloren gehe. Nicht alle Personen und alle Arbeiten seien für
mobiles Arbeiten geeignet. Obwohl Homeoffice nicht für alle Verwaltungsangestellten
möglich sei, wolle der Bundesrat das Gesetz anpassen, um Klarheit und Sicherheit zu
schaffen, wie Bundesrat Ueli Maurer erklärte. Der Nationalrat sprach sich in der Folge
mit 139 zu 50 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der Motion aus. Einzig die
SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 4

MOTION
DATUM: 16.09.2020
GIADA GIANOLA

Die Teilrevision des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip, die von der SPK-
NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG)
ausgearbeitet worden war, wurde in der Frühjahrssession 2021 im Nationalrat
debattiert. Der Vorschlag sah vor, dass für den Zugang zu öffentlichen Dokumenten
keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen, es sei denn der Verwaltungsaufwand sei
besonders hoch. In der Vorlage wurde hierzu ein Maximalbetrag von CHF 2'000
festgelegt, wogegen zwei Minderheitenanträge eingereicht worden waren: Die
Minderheit Damien Cottier (fdp, NE) wollte, dass die Tarife wie bisher vom Bundesrat
per Verordnung festgelegt werden sollen, und die von Jean-Luc Addor (svp, VS)
angeführte Minderheit schlug vor, selbst bei aufwändigen Verfahren überhaupt keine
Gebühr zu verlangen, wenn das öffentliche Interesse für die Anfrage gross ist. 
Bevor über die Gebührenerhebung diskutiert werden konnte, musste die Volkskammer
freilich über Eintreten beschliessen. Eine Minderheit der SPK-NR hatte nämlich dafür
plädiert, gar nicht auf die Vorlage einzutreten. Für diese Minderheit argumentierte
Marco Romano (mitte, TI), dass ein Paradigmenwechsel, wie er hier angestrebt werde,
nicht nötig sei. Kostenlosigkeit sei zudem ein falsches Signal. Solche Anfragen
verursachten immer Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Bei unverhältnismässig hohen Kosten dürften diese sehr wohl auf die
Verursachenden abgewälzt werden. Dies funktioniere mit der aktuell geltenden
Regelung ja bereits gut und Gebühren würden nur mit der nötigen Zurückhaltung
verlangt. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen liessen erkennen, dass
Eintreten kaum umstritten sein würde. Hervorgehoben wurde die Bedeutung der
Transparenz der Staatsbehörden für die Demokratie, die mit dem Öffentlichkeitsprinzip
bedeutend erhöht werden könne. Damien Cottier (fdp, NE) gab hingegen bekannt, dass

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
MARC BÜHLMANN
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sich die FDP.Liberalen-Fraktion der Minderheit Romano anschliesse. Es müsse
vermieden werden, dass die Verwaltung mit zeitintensiven Gesuchen eingedeckt werde.
Die 55 Stimmen, die gegen Eintreten votierten, stammten denn auch aus der
geschlossen stimmenden FDP.Liberalen-Fraktion und aus der grossen Mehrheit der
Mitte-Fraktion. Gegen die 135 Stimmen für Eintreten aus allen anderen Fraktionen
reichten sie freilich nicht aus. 
In der Folge wurden beide Minderheitenanträge abgelehnt. Mit 139 zu 51 Stimmen
sprach sich der Nationalrat gegen die Minderheit Addor aus, die lediglich Unterstützung
aus der SVP-Fraktion erhielt. Trotz des Antrags von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, es
vor allem bei grossem Aufwand dem Bundesrat zu überlassen, wie hoch die Gebühren
sein sollen, weil «Jahr für Jahr [...] mehr Zugangsgesuche bei den Bundesbehörden»
eingingen, wurde auch die Minderheit Cottier mit 121 zu 68 Stimmen – Letztere aus den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Mitte und der FDP und einem Teil der SVP-
Fraktion – abgelehnt. Ebenfalls nicht auf Gehör stiess der Antrag des Bundesrats, den
Passus zur Informationspflicht aus der Vorlage zu streichen. Der Entwurf sah vor, dass
die Gesuchstellenden informiert werden müssen, wenn die Verwaltung eine Gebühr zu
erheben gedenkt, wobei auch die Höhe der Gebühr (maximal CHF 2'000) kommuniziert
werden müsste. Mit 190 zu 1 Stimme wurde die Informationspflicht jedoch deutlich
gutgeheissen. Einzig Kurt Fluri (fdp, SO) unterstützte den Antrag der Regierung. Mit 136
zu 54 Stimmen bei 3 Enthaltungen bei der Gesamtabstimmung schickte der Nationalrat
die Vorlage an die kleine Kammer. Die Gegenstimmen stammten erneut von den
Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte. 5

Auch im Nationalrat, der das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) in der Herbstsession 2022 beriet, war die
bisher eher gemächliche Geschwindigkeit der schweizerischen Verwaltung hinsichtlich
Digitalisierung Thema bei der Eintretensdebatte. Die Schweiz hinke hinterher, befand
etwa der Sprecher der SPK-NR, Andri Silberschmidt (fdp, ZH). Zudem finde die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zwar statt, aber es gebe einen
«Wildwuchs von Systemen und Prozessen [...], die wenig aufeinander abgestimmt»
seien. In der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, Privaten und
Firmen brauche es aber gemeinsame Standards und Verantwortlichkeiten, die im
vorliegenden Gesetz geregelt würden. Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und
-sprecher war sich danach einig, dass die Schweiz ihren Rückstand aufholen müsse
(Marco Romano, mitte, TI), dass es nun einen stärkeren politischen Willen brauche
(Damien Cottier, fdp, NE), dass man eigentlich gerne noch weiter gehen würde (Angelo
Barrile, sp, ZH), dass man jetzt einen Gang höher schalten wolle (Gerhard Andrey, gp,
FR), dass man nun keinen halben Schritt rückwärts, sondern zwei Schritte vorwärts
machen müsse (Corina Gredig, glp, ZH) oder dass man «dem Anschluss an die moderne
Welt [nicht mehr länger] hinterherrennen» dürfe (Barbara Steinemann, svp, ZH).
Eintreten war entsprechend unbestritten, obwohl Bundesrat Ueli Maurer darauf
hinwies, dass es nicht nur Rufe gebe, die Handbremse endlich zu lösen, sondern dass in
der Bevölkerung auch «abgrundtiefes Misstrauen» gegenüber der Digitalisierung
festgestellt werden könne. 
In der Detailberatung schuf der Nationalrat eine gewichtige Differenz zum Ständerat. So
soll das Gesetz nicht nur für die Bundesverwaltung, sondern auch für die
Kantonsverwaltungen und alle mit Vollzugsaufgaben betrauten Organisationen und
Personen gelten. Diesen Passus hatte der Bundesrat   nach der Vernehmlassung aus der
Vorlage gestrichen, weil er von Städten und Kantonen stark kritisiert worden war. Die
SPK-NR habe mit 15 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung aber dafür optiert, hier keinen
föderalen Flickenteppich zu schaffen. Mit 114 zu 77 Stimmen folgte die Ratsmehrheit
ihrer Kommission. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion fanden sich in der Minderheit und votierten für die auch von Bundesrat
Ueli Maurer beworbene Lösung, der vergeblich argumentiert hatte, dass diese
Ausweitung des Gesetzes noch nicht reif sei.
Darüber hinaus wollte der Nationalrat im Gegensatz zur ständerätlichen Fassung auch
explizit das Prinzip «digital first» im Gesetz verankern. Damit werde eine Umkehr der
heutigen Praxis gefordert, mit der alles auf Papier gedruckt werde. Neu soll alles digital
sein und nur noch in Ausnahmefällen analog angeboten werden. Ebenfalls abweichend
vom Ständerat folgte die Ratsmehrheit ihrer SPK-NR, die den Passus der kleinen
Kammer wieder rückgängig machen wollte, wonach auf unterschiedliche Bedürfnisse –
vor allem von Personen ohne digitale Kenntnisse – Rücksicht genommen werden müsse.
Schliesslich machte der Nationalrat aus der Kann-Formulierung für die Veröffentlichung
von Open-Source-Software wieder eine Muss-Formulierung. Nachdem die
Ausgabenbremse gelöst worden war, erhielt die Vorlage in der Gesamtabstimmung 144
befürwortende und 24 ablehnende Stimmen. Letztere, wie auch die 24 Enthaltungen,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2022
MARC BÜHLMANN
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stammten allesamt aus der SVP-Fraktion. 6

Bundesverwaltung - Personal

Die vorberatende SPK-SR empfahl die Motion von Marco Romano (mitte, TI) für ein
detailliertes jährliches Reporting über die Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung
einstimmig zur Ablehnung. Diesem Antrag könne «bedenkenlos» gefolgt werden, so die
Kommission in ihrem Bericht, weil die verlangten Angaben laut Bundesrat bereits im
Reporting des Personalmanagements aufgeführt seien – so etwa im Bericht 2020. 
In der Ratsdebatte im Ständerat wiesen sowohl Andrea Caroni (fdp, AR) als auch
Finanzminister Ueli Maurer darauf hin, dass die Motion als erfüllt betrachtet werden
könne. Der Rat lehnte den Vorstoss entsprechend diskussionslos und einstimmig ab. 7

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Er könne sich kurz halten, da es keine neuen Argumente gebe und auch in der
neuerlichen Debatte keine aufgetaucht seien, gab Gerhard Pfister (mitte, ZG) in der
Wintersession 2021 bei der Diskussion um die Einführung eines obligatorisches
Referendums für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter für die
Kommission zu Protokoll: Die Mehrheit der SPK-NR beantrage Festhalten am
ursprünglichen Nichteintretensentscheid, weil sie keinen Handlungsbedarf sehe und
die Vorlage zu wenig ausgereift sei. Eine erstarkte Minderheit – ursprünglich hatte die
Kommission die Vorlage mit 17 zu 8 Stimmen abgelehnt, im zweiten Durchgang standen
sich 13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung gegenüber – wolle vor allem auch den Kantonen
mit Berücksichtigung des Ständemehrs mehr Gewicht geben. 
Die erneute Debatte war nötig geworden, weil der Ständerat auf die Vorlage eintreten
wollte, obwohl die grosse Kammer zuvor schon nichts von der Idee hatte wissen wollen.
Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen hatten vor dem Votum Pfisters ihre
Positionen noch einmal ausgeführt. Marco Romano (mitte, TI) sprach sich im Namen der
Mitte für eine Stärkung der Volksrechte, für die Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats und also für Eintreten aus. Die SP-Fraktion – vertreten durch Samira Marti
(sp, BL) – war für Festhalten. Marti warf dem Ständerat vor, mit der Forderung nach
dem obligatorischen Referendum die Macht der Kantone über Gebühr stärken zu
wollen. Damit würden nicht nur «die Stimme der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger»
und damit das «Demokratieprinzip» an und für sich geschwächt, zudem bedeute die
notwendige Zustimmung der Kantone insbesondere bei Verträgen, in denen es um
Grundrechte gehe, «höhere Hürden für einen effektiven Menschenrechtsschutz». Mit
der Einführung des Ständemehrs würde überdies die im Moment auch im Rahmen der
Covid-19-Pandemie viel diskutierte Spaltung der Gesellschaft noch weiter
vorangetrieben. Gregor Rutz (svp, ZH) warb im Namen der SVP-Fraktion für Eintreten:
Es gebe immer mehr Staatsverträge, die «direkt oder indirekt auf unsere
Kompetenzordnung zugreifen», weshalb es notwendig sei, solche Abkommen Volk und
Ständen zu unterbreiten. Nachdem Nationalratsvizepräsident Martin Candinas (mitte,
GR) die Positionen der drei restlichen Fraktionen bekannt gegeben hatte – die FDP-
Fraktion unterstütze die Minderheit, die GLP- und die GP-Fraktionen die Mehrheit –
erklärte Kommissionssprecher Pfister den Grund für die Erstarkung der
Kommissionsminderheit: Verschiedene Kommissionsmitglieder hatten entschieden,
dem Ständerat entgegenzukommen. Dies wollte aber eine deutliche Mehrheit der
grossen Kammer nicht: Zum zweiten Mal lehnten die SP-, GLP- und die GP-Fraktionen
die Vorlage geschlossen ab. Die Mitte-Fraktion war gespalten und auch die FDP-Liberale
Fraktion stimmte trotz anderslautender Fraktionsempfehlung grossmehrheitlich gegen
Eintreten. Damit standen 114 Stimmen 69 Stimmen, die vor allem aus der SVP- und der
Mitte-Fraktion stammten, gegenüber und versenkten die Vorlage endgültig. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
MARC BÜHLMANN

Die Mitte-Fraktion wollte mit einer Motion die Bewahrung der demokratischen Rechte
in Krisenzeiten sicherstellen. Konkret wurde einerseits ein Bundesgesetz gefordert, mit
dem ein Stillstand von Fristen und das Verschieben von Abstimmungen und Wahlen, wie
dies während der Corona-Pandemie verordnet worden war, geregelt wird. Andererseits
soll eine «eReadiness», also digitale Mittel, gefördert werden, dank denen politische
Rechte auch in Krisenzeiten ausgeübt werden können. 
In der Debatte präzisierte Marco Romano (mitte, TI) für seine Fraktion, dass es nicht
darum gehe, E-Voting oder E-Collecting zu unterstützen, sondern eher darum, dass der
Bund digitale Entwicklungen in den Kantonen koordiniere. Bundeskanzler Walter

MOTION
DATUM: 07.06.2022
MARC BÜHLMANN
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Thurnherr argumentierte vergeblich, dass beide Räte bereits eine gleichlautende
Motion von Beat Rieder (mitte, VS; Mo. 20.3419) angenommen hätten und der Bundesrat
die Aufträge somit bereits erhalten habe. Mit 107 zu 74 Stimmen (1 Enthaltung) hiess die
grosse Kammer das Anliegen noch einmal gut. Die Nein-Stimmen stammten von den
geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP und der FDP. 9

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die geplante Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu E-Voting sehe weiterhin eine
Offenlegung der Quellcodes vor, wie diese unter anderem im Postulat von Marco
Romano für eine Roadmap für die elektronische Stimmabgabe gefordert worden sei,
erklärte der Bundesrat in seinem Bericht. Auch die stärkere Zusammenarbeit mit der
Wissenschaft und die höhere Transparenz würden im neuen Anlauf berücksichtigt.
Deshalb sei das Postulat als erfüllt zu betrachten und abzuschreiben. Dieser Forderung
kam der Nationalrat in der Sommersession 2021 nach. 10

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Aargau bewarben sich bei den Nationalratswahlen 2019 496 Personen auf
36 Listen für einen der 16 Aargauer Nationalratssitze. Der Andrang auf die begehrten
Sitze war dieses Jahr noch einmal deutlich höher als 2015 (288 Kandidierende auf 23
Listen). Dieses Jahr schlug alleine schon die CVP mit neun Listen und 127
Kandidierenden zu Buche. Auch die Anzahl der Kandidatinnen war dieses Jahr so hoch
wie nie zuvor (187, Frauenanteil 37.7%).

Bei den Nationalratswahlen vor vier Jahren hatten sich die SVP und die FDP im Aargau
als Gewinner feiern lassen können. Sie hatten damals beide einen Sitzgewinn
verzeichnet. Die 16 Nationalräte, die den Kanton während der letzten Legislatur in
Bundesbern vertreten hatten, waren damit wie folgt auf die Parteien verteilt: 7 SVP, 3
FDP, 2 SP, 1 CVP, 1 GPS, 1 GLP, 1 BDP. Die beiden letztmaligen Gewinner mussten für die
anstehenden Wahlen 2019 als einzige Parteien Rücktritte verkraften, wobei die SVP
besonders betroffen war. Gleich vier ihrer sieben amtierenden Nationalräte fielen der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung zum Opfer. Sylvia Flückiger-Bäni und Ulrich
Giezendanner zogen sich ganz aus der nationalen Politik zurück. Luzi Stamm und
Maximilian Reimann beschlossen hingegen, auf eigenen Listen erneut zu den Wahlen
anzutreten. Luzi Stamm, seit 28 Jahren im Nationalrat, stieg mit einer nach ihm
benannten Liste und sieben Mitstreitern ins Rennen. Reimann, seinerseits bereits 32
Jahre lang Bundesparlamentarier, führte derweil die Seniorenliste «Team 65+» an. Für
beide waren die Chancen ausserhalb der SVP-Liste ihre Wiederwahl zu schaffen sehr
gering. Der SVP bereiteten zudem im Wahlkampf die Turbulenzen um die inzwischen
zurückgetretene Regierungsrätin Franziska Roth (svp) Kopfzerbrechen. Immerhin gelang
der Volkspartei mit der FDP, der EDU und Reimanns «Team 65+» bei den
Listenverbindungen der Zusammenschluss zu einem breiten rechtsbürgerlichen Block.
Die FDP erhoffte sich von der Verbindung, den freiwerdenden Sitz der
zurückgetretenen Corina Eichenberger zu verteidigen. Der rechtsbürgerliche
Schulterschluss geriet allerdings arg in Schieflage als die SVP im August ihr Wurmplakat
veröffentlichte. Auf dem Plakat war unter anderem ein FDP-blauer Wurm abgebildet,
der einen die Schweiz symbolisierenden Apfel durchbohrt. Die FDP prüfte sogar eine
Auflösung der Listenverbindung, doch aufgrund der bereits abgelaufenen Frist für die
Anmeldung der Listenverbindungen, hatten die Freisinnigen gar keine andere Wahl, als
an die SVP gebunden in die Wahlen zu steigen. In der Mitte schloss sich die BDP mit der
EVP zusammen. Damit sollte der Sitz von Bernhard Guhl (bdp) gerettet werden. Zwar
garantierte die Listenverbindung den beiden Parteien praktisch einen Sitz, doch falls
die EVP mehr Stimmen machen würde als die BDP, könnte Guhl sein Mandat trotzdem
verlieren. Innerhalb der zweiten Mitteverbindung, zwischen der CVP und der GLP, kam
es ebenfalls zu einem Zweikampf, denn beide Parteien hätten gerne jeweils einen
zweiten Sitz erobert. Voraussetzung dafür war jedoch, dass beide Parteien in der Gunst
der Wähler zulegen können. Der zusätzliche Sitz würde dann auf die Partei mit dem
höheren Wähleranteil fallen. Auch bei den linken Parteien zeichnete sich im
Wesentlichen ein Zweikampf ab. Die SP und die Grünen hatten sich beide einen
Sitzgewinn zum Ziel gesetzt, doch es schien sehr unwahrscheinlich, dass dies gleich
beiden Parteien gelingen würde. Zwar gesellte sich zur Listenverbindung der SP und den
Grünen auch noch die Piratenpartei, doch keiner erwartete, dass die Piraten in die

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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Nähe eines Sitzgewinnes kommen würden. 

Wie in den meisten Kantonen konnten die Grünen und Grünliberalen auch im Kanton
Aargau am Wahlsonntag ihre Wähleranteile kräftig ausbauen. Die Grünen legten
gegenüber 2015 um 4.3 Prozentpunkte zu (neu 9.8%), die GLP um 3.3 Prozentpunkte
(neu 8.5%). Es reichte jedoch keiner der beiden Parteien für einen Sitzgewinn, womit
weiterhin lediglich Irène Kälin (gp) und Beat Flach (glp) im Parlament vertreten sein
werden. Sitzgewinne verzeichnen konnten dafür die jeweiligen Listenpartnerinnen –
trotz vergleichsweise geringerem Wählendenzuwachs. Für die SP (+0.4 Prozentpunkte,
neu 16.5%) schaffte neben den Bisherigen Yvonne Feri und Cédric Wermuth auch
Gabriela Suter den Einzug in den Nationalrat. Die CVP (+1.3 Prozentpunkte, neu 9.9%)
freute sich darüber, dass sie endlich wieder einmal ihren Stimmenanteil ausbauen
konnte, nachdem sie bei den letzten vier Nationalratswahlen jeweils Verluste hatte
einstecken müssen. Neben der bestätigten Ruth Humbel wird für die CVP in der
nächsten Legislatur auch die kantonale Parteipräsidentin Marianne Binder-Keller in der
Grossen Kammer vertreten sein. Die Sitzgewinne von SP und CVP gingen auf Kosten der
FDP und der SVP. Die FDP konnte den Sitz von Corina Eichenberger nicht verteidigen.
Die beiden Bisherigen Thierry Burkhart und Matthias Samuel Jauslin schafften hingegen
die Wiederwahl. Aufgrund der vielen Rücktritte in ihren Reihen, schafften bei der SVP
trotz Sitzverlust gleich drei Neue den Einzug ins nationale Parlament:  Martina Bircher,
Jean-Pierre Gallati und Benjamin Giezendanner. Benjamin Giezendanner folgte damit
direkt auf seinen zurückgetretenen Vater Ulrich Giezendanner. Problemlos
wiedergewählt wurden die drei bisherigen SVP-Nationalräte Thomas Burgherr, Andreas
Glarner und Hansjörg Knecht. Nicht wiedergewählt wurden hingegen wie erwartet Luzi
Stamm und Maximilian Reimann. In der Mitte tauschten die BDP und die EVP einen Sitz,
da die BDP 2.0 Prozentpunkte verlor (neu 3.1%) und von der EVP (+0.3 Prozentpunkte,
neu 3.6%) überholt wurde. Bernhard Guhl verpasste also die Wiederwahl und musste
Lilian Studer (evp) den Sitz überlassen. Die Zusammensetzung der Aargauer
Volksvertretung für die Legislatur 2019-2023 lautet somit: 6 SVP, 3 SP, 2 FDP, 2 CVP, 1
GP, 1 GLP und 1 EVP. Die Wahlen lockten 44.7 Prozent der Stimmberechtigten an die
Urne – 3.6 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. 

Fünf Wochen nach den Nationalratswahlen fand im Aargau der zweite Wahlgang der
Ständeratswahlen und der Regierungsratsersatzwahl statt. Neu ins Stöckli zogen Thierry
Burkhard (fdp) und Hansjörg Knecht (svp) ein. Für sie rutschten Maja Riniker (fdp) und
Stefanie Heimgartner (svp) in den Nationalrat nach. Bei der Regierungsratsersatzwahl
setzte sich Jean-Pierre Gallati (svp) als Nachfolger der zurückgetretenen Franziska Roth
durch. Gallati gab bekannt, noch die erste Session im Nationalrat zu besuchen. Danach
wird ihn Bauernverbandspräsident Alois Huber (svp) als nächster auf der SVP-Liste
ersetzen. 11

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Im Vorfeld der Herbstsession 2021 beantragte die SPK-NR dem Nationalrat mit 14 zu 10
Stimmen, die Beratung der Botschaft zum UNO-Migrationspakt für ein Jahr zu
sistieren. Kommissionssprecher Romano (mitte, TI) erklärte den Ratsmitgliedern, man
müsse die Rückmeldungen der Subkommissionen zur Handhabung von «Soft-Law-
Instrumenten» und zu den parlamentarischen Mitwirkungsrechten abwarten. Kurt Fluri
(fdp, SO) – ebenfalls Sprecher der SPK-NR – wies darauf hin, dass der Ständerat bei
einer nationalrätlichen Ablehnung der Sistierung seinen Sistierungsbeschluss einfach
wiederholen könnte, womit die Sistierung dann sowieso beschlossen wäre. Er warnte
vor dem Anliegen der Minderheit Glättli (gp, ZH), die Sistierung abzulehnen, da man bei
einem Meinungsumschwung im Ständerat Gefahr laufe, dass der Migrationspakt
behandelt werde, ohne dass die Resultate der Subkommissionen vorlägen.
Minderheitsführer Glättli griff in der Ratsdebatte insbesondere die SVP-Fraktion frontal
an und äusserte sein Unverständnis über die Zustimmung der Partei zur Sistierung.
Diese habe sich in den vergangenen Jahren eindeutig gegen den Migrationspakt
positioniert und sogar eine Volksabstimmung gefordert. Er warf der SVP vor, die
Sistierung nur zu befürworten, um nicht über eine Frage diskutieren zu müssen, «bei
der ihr offensichtlich inhaltlich die Argumente ausgegangen» seien. Bundesrat Cassis
signalisierte die Bereitschaft des Bundesrats, die Debatte über den Migrationspakt
jederzeit wieder aufzunehmen. Schliesslich nahm der Rat den Sistierungsantrag der
Kommissionsmehrheit mit 105 zu 77 Stimmen (ohne Enthaltungen) an. Die
Gegenstimmen stammten von den Fraktionen der SP, der Grünen und der

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Grünliberalen. 12

Zwischenstaatliche Beziehungen

Nationalrat Romano (mitte, TI) wollte mit seinem im März 2021 eingereichten Postulat
den Bundesrat mit einer Beurteilung der Roadmap zwischen der Schweiz und Italien
beauftragen. Die Roadmap war 2015 abgeschlossen worden und umfasste verschiedene
steuer- und finanzpolitische Dossiers, über deren Stand Romano aufgeklärt werden
wollte. Bestandteil dieses Übereinkommens waren unter anderem eine Anpassung des
Doppelbesteuerungsabkommens bezüglich Grenzgängerinnern und Grenzgängern, die
Streichung der Schweiz von allen schwarzen Listen Italiens, die Situation der
italienischen Exklave Campione d'Italia und die bilaterale Regelung des Zugangs von
Schweizer Finanzdienstleistern zum italienischen Markt. Laut Postulatstext seien
verbindliche Eckwerte vereinbart worden, die nun beurteilt werden müssten, um Bilanz
zu ziehen. Der Bundesrat äusserte sich positiv gegenüber dem Anliegen des Postulats
und beantragte dessen Annahme. Dieser Aufforderung kam der Nationalrat in der
Sommersession 2021 stillschweigend nach. 13

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
AMANDO AMMANN

Im Oktober 2021 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des Postulats
«Roadmap in Finanz- und Steuerfragen», mit dem Marco Romano (mitte, TI) eine
Beurteilung der 2015 abgeschlossenen Roadmap mit Italien gefordert hatte. Im Bericht
gab der Bundesrat eine Übersicht über den Fortschritt der einzelnen steuer- und
finanzpolitischen Dossiers, die Bestandteil der Roadmap sind. Im Hinblick auf den
Automatischen Informationsaustausch kam der Bundesrat zum Schluss, dass durch die
Umsetzung des AIA-Standards der OECD kein weiterer Handlungsbedarf bestehe. Im
Bereich des Informationsaustauschs auf Ersuchen sah der Bundesrat die Zielsetzungen
aufgrund des Änderungsprotokolls zum DBA mit Italien als erfüllt an. Obwohl die Ziele
der Roadmap bezüglich des DBA generell umgesetzt worden seien, soll eine weitere
Revision nach Unterzeichnung des Grenzgängerabkommens auf bilateraler Ebene
angestossen werden, gab der Bundesrat im Bericht bekannt. Mit ebenjenem
Grenzgängerabkommen wurde gemäss Bericht zudem ein weiteres Dossier der
Roadmap zielgerecht erfüllt. Auch die Forderung nach einer Streichung der Schweiz von
Italiens schwarzen Listen wurde mehrheitlich erfüllt: Gewisse Listen wurden von Italien
abgeschafft, bei zwei weiteren wurde die Schweiz neu kategorisiert und daher von der
Liste entfernt. Nach jüngsten Gespräche zeichnete sich zudem ab, dass die Schweiz
zeitnah auch von der schwarzen Liste der Steuerparadiese von 1999 gestrichen werden
könnte. Die Situation der Besteuerung der italienischen Enklave Campion d'Italia sei auf
bilateraler Ebene mit Italien geklärt worden und ein regelmässiger Austausch der
Finanzdepartemente sei vorgesehen. Darüber hinaus wurde im Bericht erwähnt, dass
sich die Schweiz um ein bilaterales Abkommen mit Italien für das grenzüberschreitende
Geschäft ohne Zweigniederlassungserfordernis bei der Vermögensverwaltung mit
Privatkunden bemühe. Zusammenfassend hielt der Bundesrat fest, dass die Roadmap
zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen geführt habe und auch weiterhin als
Instrument genutzt werde, um einen konstruktiven Dialog in Steuer- und Finanzfragen
zu führen. 14

BERICHT
DATUM: 27.10.2021
AMANDO AMMANN

Anfang 2022 hatte die WAK-NR das Grenzgängerabkommen und das Protokoll zur
Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Italien fast
einstimmig zur Annahme beantragt, gleichzeitig aber auch beim SIF eine Roadmap zur
Streichung der Schweiz von der Schwarzen Liste Italiens von 1999 und zur Gewährung
des Zugangs der Schweizer Banken zum italienischen Markt in Auftrag gegeben. 
Im Nationalrat entspann sich in der darauffolgenden Frühjahrssession eine lange
Debatte unter den Tessiner Ratsmitgliedern verschiedener Parteien, die sich an der
nicht vollständigen Umsetzung der Roadmap von 2015 und einem Sistierungsantrag der
SVP entzündet hatte. Kommissionssprecher Beat Walti (fdp, ZH) erklärte, dass sich die
Kommission einig gewesen sei, dass die neue Grenzgängerregelung eine Verbesserung
bedeute. Es sei jedoch zu mehreren Sistierungsanträgen gekommen, weil andere
Themen, die in der Roadmap erwähnt wurden, nach wie vor ungeklärt seien. Dieses
Anliegen habe die Kommissionsmehrheit aber abgelehnt, weil man nicht mit dem
Verzicht auf einen eigenen Vorteil Druck ausüben könne. Dennoch lag auch im
Nationalrat ein Sistierungsantrag Marchesi (svp, TI) mit identischer Forderung vor, den
Kommissionssprecher Walti konsequenterweise zur Ablehnung empfahl. Greta Gysin
(gp, TI) sprach sich im Namen der grünen Fraktion für die Annahme des Abkommens aus
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und wunderte sich über den Widerstand der Tessiner SVP-Vertreter, die 2015 auf die
Unterzeichnung des damaligen Abkommensentwurfs gedrängt hatten, obwohl dieser für
die Schweiz weniger vorteilhaft gewesen wäre. Auch SP-Nationalrat Storni (sp, TI)
begrüsste im Namen seiner Partei das Abkommen, welches zwar nicht die durch die
Grenzgängerinnen und Grenzgänger ausgelösten Probleme des Tessiner Arbeitsmarkts
lösen werde, aber zumindest den Vorteil der niedrigeren Steuerbelastung in Italien
abschwäche. Die SP lehne den Sistierungsantrag ab, fordere den Bundesrat aber
zugleich auf, den Druck zu erhöhen, um den Marktzugang zu verbessern und die
Streichung von der Schwarzen Liste zu erreichen. Marco Romano (mitte, TI) kritisierte
den Bundesrat scharf für den Ausgang der Verhandlungen, bei denen Italien alles
bekommen habe, was es wollte, insbesondere die zehnjährige Übergangsfrist bis zur
Anwendung des neuen Abkommens. Sollte Italien das Abkommen nicht bis Ende Jahr
abschliessen, verlangte Romano, dass das bestehende Abkommen gekündigt wird und
das neue Abkommen ohne Übergangsfrist in Kraft tritt. Der anwesende Bundesrat
Maurer verteidigte die Übergangsfrist als Kompromiss, da Italien deutlich mehr
gefordert habe. Er teilte dem Nationalrat mit, dass der Bundesrat den Abschluss des
parlamentarischen Prozesses in Italien im März 2022 erwarte. Es gäbe keine Opposition
oder andere Anzeichen für eine Verzögerung der Behandlung. Auch zu den beiden
offenen Punkten der Roadmap bezog er Stellung. Die schwarze Liste bezeichnete
Maurer als «Stück Papier» ohne Wirkung, wobei Italien positive Signale hinsichtlich
einer Streichung aussende. Der Marktzugang für Schweizer Banken in Italien sei
hingegen «der grosse Brocken», der noch übrig bleibe. Die Schweiz habe, mit
Ausnahme von Deutschland, in keinem EU-Land einen solchen Marktzugang. Italien
werde die Lösung dieses Problems aber wahrscheinlich nicht selbstständig, sondern im
Rahmen der EU vornehmen. Angesichts der gegenwärtigen bilateralen Beziehungen zur
EU sehe er diesbezüglich «kein Licht am Ende des Tunnels». Der Bundesrat lehne aus
diesen Gründen die Sistierung des Abkommens ab, auch weil man den Kontakt mit
Italien verlieren würde. Maurer mutmasste, dass Italien gar froh über einen Abbruch
wäre, weil man der Schweiz im Abkommen weit entgegengekommen sei. 
Der Nationalrat lehnte den Sistierungsantrag mit 136 zu 55 Stimmen klar ab. Nur die
SVP-Fraktion sowie die beiden Tessiner Mitte-Nationalräte Regazzi (mitte, TI) und
Romano stimmten dafür. Den Entwurf nahm die grosse Kammer in der Folge mit 186 zu
4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat das Geschäft mit 183 zu 5 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) an, der Ständerat tat dies einstimmig. 15

In der Frühjahrssession 2022 wurde das Postulat Romano (mitte, TI) zur  «Roadmap
mit Italien in Finanz- und Steuerfragen» abgeschrieben. Der Bundesrat hatte das
Postulatsanliegen mit der Veröffentlichung des dazugehörigen Berichts als erfüllt
erachtet. 16

BERICHT
DATUM: 06.07.2022
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

En mettant en exergue l'importance du secteur des services pour la Suisse, le député
Marco Romano (centre, TI) préconise la mise en place d'une stratégie pour favoriser la
création de valeur dans le secteur des services axés vers le commerce extérieur. Les
domaines concernés sont, par exemple, la finance, le tourisme, la gestion de fortune,
les technologies de l'information ou encore l'architecture. L'objectif serait de dessiner
des mesures et des solutions pour garantir un accès, sans entraves, aux marchés
étrangers, et notamment au marché européen. 
Le Conseil fédéral a confirmé l'importance de la problématique soulevée par le député
tessinois. Par contre, il considère que la stratégie du commerce extérieur ne doit pas
être abordée par secteur, mais dans son ensemble, et rappelle que des travaux au sein
du DEFR pour une actualisation de cette stratégie sont en cours. Il recommande donc
un rejet du postulat.
Le postulat a été rejeté par le Conseil national par 144 voix contre 48 et 1 abstention.
Le député n'a convaincu que ses collègues du Centre (30), des Vert'libéraux (15), 2 voix
socialistes et 1 voix libérale-radicale. 17
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Landwirtschaft

Landwirtschaft

Un postulat lancé par Marco Romano  (centre, TI) vise à lutter contre l'importation
illégale de vin. Le tessinois propose, tout d'abord, d'estimer l'ampleur du trafic et
d'examiner l'efficacité des mesures légales en vigueur afin de définir si des
changements sont nécessaires. Puis, il serait pressant d'analyser les données
statistiques disponibles pour estimer l'importance du trafic, soit au sein du crime
organisé, soit régulé par des individus isolés, principalement actifs dans le secteur
HORECA.
Le but de cette analyse serait de fournir des informations au secteur viticole suisse et à
la population, ainsi que de freiner les importations illégales pour réduire l'impact
négatif de ces pratiques sur l'économie helvétique. Dans ce sens, l'analyse souhaite
aussi réfléchir à de nouvelles mesures légales et demande quels effets aurait une
réduction de la franchise quantitative. De plus, le rapport devrait fournir une vue
d'ensemble sur la problématique et devrait permettre d'être plus efficace dans sa
gestion. Selon le député, une stratégie durable et claire serait en tous points bénéfique
à la situation. 
Pour le Conseil fédéral, le postulat n'est pas nécessaire. Selon lui, l'AFD met en place
des moyens de prévention efficace contre la contrebande de vin, bien qu'aucune
statistique sur l'ampleur du trafic ne soit connue. L'importation par métier pratiquée
par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, illustrée par l'importation illégale de
vin en vue de le revendre, est connue de l'AFD. Cependant, les réactions légales
envisageables pour prouver l'existence d'un tel trafic nécessitent une procédure très
coûteuse et complexe. En faisant référence à une discussion antérieure, le Conseil
fédéral affirme qu'une diminution de la franchise quantitative ou une augmentation du
taux de droits de douane n'aurait pas l'effet escompté. Lors des débats, Ueli Maurer a
soutenu que le problème était bien connu de l’exécutif et qu'en raison des difficultés
qui entourent cette thématique, le Conseil fédéral se tient très à jour sur l'état de la
situation. Ainsi, « un rapport se contenterait d'énumérer ce que nous savons déjà. Il ne
nous avancerait probablement pas plus », a-t-il affirmé lors de la session
parlementaire. De plus, en raison de la future révision de la Loi sur les douanes (LD), il
ne serait pas fondamental de finaliser ce postulat. En ce qui concerne les mesures et
leur efficacité, il a été estimé qu'elles remplissent leur fonction et permettent de
récolter suffisamment de fonds, notamment à l'aide d'amendes, pour couvrir la fraude.
D'ailleurs, le conseille fédéral a indiqué que le taux de fraude inconnue des services
nationaux est estimé comme extrêmement faible.
Le Conseil national a refusé le postulat par 146 voix contre 36 et 10 abstentions. Seule
une majorité du groupe du Centre l'a soutenu. 18

POSTULAT
DATUM: 12.09.2022
CHLOÉ MAGNIN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Mai 2021 beriet die WAK-NR die parlamentarische Initiative Romano (mitte, TI) für
eine Kürzung der Verjährungsfrist von Steuerhinterziehung auf ein Jahr. Diese
Massnahme käme «faktisch einer Steueramnestie gleich», sei unfair gegenüber
denjenigen Personen, die ihre Steuern ordnungsgemäss bezahlt hätten, und schade der
Steuermoral, begründete die Kommission ihre ablehnende Haltung dagegen. Zudem
sprach ihr die Kommission eine langfristige finanzielle Effizienz ab, da dadurch im
Unterschied zum ordentlichen Verfahren der Selbstanzeige keine Nachsteuern
eingezogen werden könnten. In der Herbstsession 2021 zog der Initiant seinen Vorstoss
zurück. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

In der Sommersession 2021 befasste sich der Nationalrat mit einer Motion Suter (sp,
AG) für eine grüne Wasserstoffstrategie. In einem kleinen Wortgefecht stritten sich die
drei SVP-Nationalräte Christian Imark (SO), Mike Egger (SG) und Benjamin Giezendanner
(AG) mit der Motionärin und der Energieministerin Simonetta Sommaruga über die
Frage, ob es für die Erstellung einer solchen Wasserstoffstrategie nicht vorerst einer
Auslegeordnung bedürfe. So kritisierte Imark, dass zuerst die Grundlagen für die
Wasserstofftechnologie in der Schweiz erarbeitet werden müssten, wie dies im Postulat
Candinas (cvp, GR; Po. 20.4709) gefordert worden war, bevor mit einer Strategie ein
Problem gelöst werden könne. Mike Egger unterstellte der Motionärin und Bundesrätin
Sommaruga zu Beginn der Diskussion, dass sie wohl aufgrund ihrer fehlenden
Stellungnahmen im Rat selber vom Anliegen nicht genügend überzeugt seien. Mike
Egger wollte zudem wissen, weshalb seine eigene Motion (Mo. 21.3272) zur Förderung
von Wasserstofftankstellen mit Verweis auf den ausstehenden Bericht zum Postulat
Candinas vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen worden sei, während ebendieses
Ausstehen für die vorliegende Motion kein Problem darzustellen scheine.
Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte im Rat, dass die
Wasserstofftechnologie gut erforscht sei und der Bundesrat hier vorwärtsmachen
wolle. Die laufenden Arbeiten zum Bericht Candinas würden in die Erarbeitung der
Wasserstoffstrategie miteinbezogen und die beiden Vorhaben würden sich nicht
zuwiderlaufen. Die Ablehnung der Motion Egger sei derweil ein Entscheid des
Bundesratskollegiums gewesen und sie werde, falls dies erwünscht sei, Egger persönlich
die Gründe und Haltungen des Bundesrats erläutern, so Sommaruga. Schlussendlich
folgte die grosse Kammer dem Bundesrat und nahm das Anliegen mit 132 zu 58 Stimmen
an. Die Gegenstimmen stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und
von einigen wenigen Mitgliedern aus der Mitte- sowie der FDP-Fraktion. 20

MOTION
DATUM: 17.06.2021
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Jahresrückblick 2021: Verkehr und Kommunikation

Im Jahr 2021 gab es im Themenbereich «Verkehr und Kommunikation» ganz
unterschiedliche politische Entwicklungen zu beobachten, wobei keine medial oder
politisch deutlich dominierte. Ein Blick in die Medienberichterstattung mithilfe der
APS-Zeitungsanalyse zeigt zudem, dass die Themen Verkehr und Kommunikation im
Jahr 2021 gegenüber anderen Themen an Bedeutung eingebüsst haben. Während im
Jahr 2019 noch etwas über 7 Prozent aller von Année Politique Suisse archivierten
Zeitungsartikel diesen Themenbereich behandelten, waren es im zweiten Pandemie-
Jahr lediglich gut 4 Prozent (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang).

Den in diesem Themenbereich grössten medialen und auch politischen Schwerpunkt
bildete der Schienenverkehr. So war der öffentliche Verkehr auch im aktuellen Jahr
stark von der Covid-19-Krise betroffen, da ihn deutlich weniger Passagiere nutzten als
vor der Krise. Im Frühling 2021 reichten die KVF-NR und die KVF-SR daher je eine
gleichlautende Motion für eine finanzielle Unterstützung des öffentlichen Verkehrs,
namentlich des Fernverkehrs, des touristischen Verkehrs und des Ortsverkehrs ein,
welche von den Räten angenommen wurden. Dieser Forderung kam der Bundesrat
nach, indem er im November 2021 – wie bereits im Vorjahr – das zweite
Massnahmenpaket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise
präsentierte. Mit diesem Massnahmenpaket wurden ebenfalls zwei Vorstösse der
Kommissionen für eine finanzielle Unterstützung des Schienengüterverkehrs umgesetzt.
Letzterer war zudem auch unabhängig von Corona Thema im Parlament. So wurden
etwa zwei Postulate angenommen, die sich der Frage nach der Zukunft des
Schienengüterverkehrs und von SBB Cargo widmeten (Po. 21.3198 und Po. 21.3597). 

Breiter diskutiert wurde im Schienenbereich schliesslich auch der Ausbau des
Nachtzugangebots der SBB, welches ein Postulat Ammann (cvp, SG; Po. 19.3643) und
eine Motion Trede (gp, BE; Mo. 19.4614) fördern wollten, die beide im Berichtsjahr
angenommen wurden. Unbehandelt blieb im Gegenzug weiterhin ein Vorstoss
Giezendanner (svp, AG; Po. 20.4019) aus dem Vorjahr, mit dem der Ausbau des
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Nachtzugangebots durch die SBB gestoppt werden sollte. 

Im Bereich Strassenverkehr stand – nicht nur in den Medien sondern auch in der Politik
– insbesondere die Lärmproblematik im Zentrum. Beide Kammern sprachen sich für
eine Forderung der UREK-NR nach einem Massnahmenpaket zur Lärmreduzierung im
Strassenverkehr – insbesondere bei den so genannten «Autoposern» und den getunten
Fahrzeugen – aus. Eine Reduktion des Strassenlärms forderte überdies eine
parlamentarische Initiative Suter (sp, AG; Pa.Iv. 21.441) mittels Temporeduktion auf
generell 30 km/h innerorts, die jedoch in den Räten noch nicht behandelt wurde. 

Im Themenbereich «Kommunikationsdienste» standen erneut das Für und Wider des
Mobilfunk-Standards 5G sowie die Weiterentwicklung des Notrufsystems im
Mittelpunkt. Dabei wurden drei Standesinitiativen der Kantone Genf, Jura und
Neuenburg, die ein Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz forderten, von
der KVF-SR und vom Ständerat keine Folge gegeben. Zustimmung fand dagegen ein
Postulat der KVF-SR für eine frühzeitige Sicherstellung des Informationsflusses bei
allenfalls in Zukunft genutzten Frequenzen im so genannten Millimeterwellenbereich.
Das Postulat soll ebenfalls dafür sorgen, dass die Kantone und die parlamentarischen
Kommissionen in die Diskussionen einbezogen und die Forschungsergebnisse
berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu den Standesinitiativen forderte die
FDP.Liberale-Fraktion, dass die notwendigen Rahmenbedingungen für einen raschen
Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes geschaffen werden. Damit einhergehend solle der
Bundesrat auch die Bevölkerung besser über 5G informieren. In der Debatte in der
grossen Kammer räumte Christian Wasserfallen (fdp, BE) ein, dass der derzeitige
Strahlengrenzwert für Mobilfunkantennen beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes leicht
angehoben werden müsse, wobei dem Gesundheitsaspekt jedoch selbstverständlich
weiterhin Rechnung zu tragen sei. Die Grünen- und die SP-Fraktion sprachen sich
gegen das Anliegen aus – die Mehrheit des Nationalrates stimmte der Motion jedoch
zu.

Schliesslich wurde im Jahr 2021 zudem die Forderung nach einer Weiterentwicklung
des Schweizer Notrufsystems laut, nachdem es auch bereits im Vorjahr zu einigen
Pannen gekommen war. Dabei nahmen beide Räte eine Motion der KVF-SR zur
Systemführerschaft für die Abwicklung von Notrufen an, welche verlangte, dass eine
Stelle geschaffen werden soll, welche die technische Gesamtverantwortung für alle
Notrufe übernimmt. Zudem forderten Nationalrätinnen und Nationalräte aller sechs
Fraktionen mittels sechs gleichlautender Motionen erfolgreich die Digitalisierung und
Weiterentwicklung der Schweizer Notrufe; damit solle insbesondere ein barrierefreies
Angebot für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. 21

Verkehrspolitik

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2021 als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport. Kommisssionssprecherin Katja
Christ (glp, BS) stellte die Vorlage vor. Sie ging ebenfalls auf das Projekt Cargo sous
terrain (CST) ein, betonte aber, dass es sich beim vorliegenden Gesetzesentwurf nicht
um eine Spezialgesetzgebung für CST handle: «Die Vorlage ist ein Ermöglichungsgesetz
und hat zum Ziel, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung und den
Betrieb weitgehend unterirdischer, kantonsübergreifender Gütertransportanlagen und
den Betrieb von Fahrzeugen auf diesen Anlagen zu regeln.» Die Nationalrätinnen und
Nationalräte, die sich im Plenum äusserten, sprachen dennoch insbesondere über CST
und deckten dabei ein breites Spektrum von Meinungen ab. Neben der Grünliberalen
Barbara Schaffner (glp, ZH), die von einer Chance sprach, um die Warenströme zu
überdenken und «schlussendlich die Belastungen durch den Warentransport zu
minimieren», empfahl auch Michael Töngi (gp, LU) im Namen der Grünen Partei, die
Vorlage anzunehmen. Er betonte aber auch, dass die schiere Menge an versendeten
Gütern ein Problem darstelle. Diese Menge müsse kleiner werden, während die
dennoch versendeten Güter von fossil angetriebenen auf fossilfrei angetriebene
Fahrzeuge verlagert werden solle. Hingegen äusserten Christian Wasserfallen (fdp, BE)
und Benjamin Giezendanner (svp, AG) Zweifel an der Wirtschaftlichkeit von CST.
Wasserfallen kritisierte, dass bis heute nicht klar sei, wie die Bepreisung der Güter, die
transportiert werden sollen, vorgenommen werden soll. Eintreten war indessen bei
allen Fraktionen unbestritten.
In der Detailberatung wurden einige Minderheitsanträge behandelt, die aber allesamt
abgelehnt wurden: Die Minderheitsanträge Pasquier-Eichenberger (gp, GE) und Pult (sp,
GR) verlangten, dass der Strom für den unterirdischen Transport der Güter aus
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erneuerbaren Energiequellen stammen müsse. Des Weiteren lagen vier
Minderheitsanträge Bregy (cvpo, VS) vor, welche die Grundeigentümerinnen und
-eigentümer bei Enteignungen besserstellen wollten. Trotz Ablehnung der
Minderheitsanträge schuf der Nationalrat durch die Annahme von einigen
Mehrheitsanträgen Differenzen zum Ständerat; so etwa beim Enteignungsverfahren, wo
die grosse Kammer beschloss, dass Enteignungen erst stattfinden können, wenn
dadurch die Interessen des Bundes und der bundesnahen Betriebe nicht markant
negativ tangiert werden. Eine andere Differenz schuf der Nationalrat auch bezüglich der
Frage, ob die RailCom über Streitigkeiten zur Preisberechnung entscheiden soll oder
nicht. In der an die Detailberatung anschliessenden Gesamtabstimmung sprach sich der
Nationalrat mit 137 zu 34 Stimmen (bei 15 Enthaltungen) für Annahme des Entwurfes
aus. Die ablehnenden Stimmen und die Enthaltungen stammten überwiegend von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. 22

Im Rahmen der Diskussionen über die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene
reichte die KVF-NR im Februar 2022 eine Motion zur Weiterführung der
Verlagerungspolitik durch den Ausbau der NEAT-Zubringerstrecke Wörth-Strasbourg
ein. Sie forderte den Bundesrat dazu auf, gemeinsam mit Frankreich und Deutschland
die rund 70km lange Strecke zwischen Wörth und Strasbourg bis 2030 zu elektrifizieren
und auf den NEAT-Standard aufzurüsten. Der Bundesrat beantragte die Annahme der
Motion. Diese wurde in der Frühjahrssession 2022 im Rahmen der Debatte über den
Verlagerungsbericht 2021 behandelt, zusammen mit zwei weiteren Vorstössen der KVF-
NR zum Thema Verlagerung (Mo. 22.3013 und Po. 22.3001). Die SVP-Fraktion lehnte den
Vorstoss ab: Benjamin Giezendanner (svp, AG) bemängelte, dass die Schweiz mit der
vorliegenden Motion in eine Zubringerstrecke investieren würde, die für Deutschland
gar nicht wichtig sei. Es sei vielmehr der Stuttgart-Singen-Schweiz-Korridor, den
Deutschland bis 2030 ausbauen wolle. Da der Bundesrat den Vorstoss zur Annahme
empfohlen hatte und keine anderslautenden Anträge eingegangen waren, wurde die
Motion ohne Abstimmung angenommen. 23

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahrssession 2022 befasste sich der Nationalrat mit der Verlagerung des
Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene: Er nahm den Verlagerungsbericht 2021
zur Kenntnis und besprach drei Vorstösse aus den Reihen der KVF-NR.
Der Verlagerungsbericht 2021 war in der KVF-NR insgesamt mit Wohlwollen zur
Kenntnis genommen worden. Kommissionssprecher Bruno Storni (sp, TI) wies darauf
hin, dass sich die Schweiz in Sachen Verlagerung zwar in die richtige Richtung bewege,
aber das Ziel von maximal 650'000 alpenquerenden Lastwagenfahrten pro Jahr
dennoch noch nicht erreicht sei. Marco Romano (mitte, TI) erläuterte des Weiteren,
dass sich die KVF-NR entschieden habe, durch drei Vorstösse weiteren Druck auf den
Bundesrat auszuüben, um die Verlagerung zu stärken: Mit der Motion 22.3000 solle der
Bund beim Ausbau der NEAT-Zubringerstrecke Wörth-Strasbourg unterstützend tätig
werden. Mit dem Postulat 22.3001 solle im nächsten Verlagerungsbericht darüber
informiert werden, inwiefern die Beschaffung und der vermehrte Einsatz von
sogenannten kranbaren Sattelaufliegern gefördert werden könnten. Die Motion 22.3013
schliesslich forderte die bessere Ausschöpfung des Verlagerungspotenzials für
bestimmte Regionen und Gütergruppen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Neben zwei weiteren Vorstössen zur Verlagerungspolitik (Mo. 22.3000 und Mo. 22.3013)
reichte die KVF-NR im Januar 2022 auch ein Postulat betreffend die Förderung der
Verlagerung durch den Einsatz von kranbaren Sattelaufliegern ein. Die Kommission
wollte den Bundesrat damit beauftragen zu prüfen, ob durch eine solche Förderung ein
zusätzliches Verlagerungspotenzial entstehen würde und ob zudem der Einsatz nicht
kranbarer Sattelauflieger in Zukunft gänzlich verboten werden könnte. Die KVF-NR
argumentierte, dass zwar immer mehr Strassentransportunternehmen in solche
Anhänger investierten, aber trotzdem immer noch über 80 Prozent der Sattelauflieger
nicht durch einen Kran transportierbar und somit für den Verlad ungeeignet seien.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats: Er zeigte sich bereit, im Rahmen
des Verlagerungsberichts 2023 über mögliche Massnahmen zur Förderung der
kranbaren Sattelauflieger Bericht zu erstatten. Ein Verbot der nicht kranbaren
Sattelauflieger ohne Absprache mit der EU schloss er jedoch aus. 
Der Nationalrat diskutierte den Vorstoss in der Frühjahrssession 2022. Benjamin
Giezendanner (svp, AG) sprach sich gegen das Postulat aus und kritisierte, dass das in
Erwägung gezogene Verbot gegen das Landverkehrsabkommen mit der EU verstossen
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würde. Da der Bundesrat das Postulat zur Annahme empfohlen hatte und keine
anderslautenden Anträge eingegangen waren, wurde es ohne Abstimmung
angenommen. 25

Strassenverkehr

Die grosse Kammer befasste sich in der Wintersession 2020 mit der möglichen
Verbesserung der Rahmenbedingungen für fossilfrei angetriebene Nutzfahrzeuge. Die
vorberatende KVF-NR hatte zwei materielle Änderungen in die Vorlage eingebracht.
Zum einen hatte sie den Begriff «emissionsarm» in «fossilfrei angetrieben» geändert,
zum anderen hatte sie die mögliche Befreiung von der LSVA gestrichen und nur noch
von der Reduktion der LSVA gesprochen. Eine Minderheit Giezendanner (svp, NR) wollte
den Vorstoss ablehnen, da sie tiefere Einnahmen aus der LSVA für die Kantone ablehne.
Zudem bedeute die reduzierte LSVA eine Vergünstigung der Strassenbenutzung, was in
Widerspruch zum Ziel der Verkehrsverlagerung stehe. Verkehrsministerin Sommaruga
konnte durch die von der KVF-NR eingebrachten materiellen Änderungen die Annahme
der Motion unterstützen, nachdem der Gesamtbundesrat die Motion in seiner
Stellungnahme noch zur Ablehnung empfohlen hatte. In der Abstimmung stimmte der
Nationalrat dem Geschäft deutlich mit 183 zu 4 Stimmen (bei einer Enthaltung) zu.
Interessanterweise befand sich Benjamin Giezendanner nicht unter den vier SVP-
Mitgliedern, welche die Motion ablehnten, sondern unter den Befürwortenden.
Als nächstes wird sich wiederum der Ständerat mit der Motion befassen, da der
Nationalrat einer geänderten Version der Motion zustimmte. 26

MOTION
DATUM: 17.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Dezember 2020 reichten die Nationalräte Jürg Grossen (glp, BE), Matthias Jauslin
(fdp, AG) und Marco Romano (mitte, TI) je ein gleichlautendes Postulat ein (Po. 20.4627;
Po. 20.4640; Po. 20.4694), mit welchem sie den Bundesrat aufforderten, aufzuzeigen,
welche gesetzlichen Grundlagen nötig sind, damit bis 2050 ein fossilfreier Verkehr
ermöglicht werden kann. Zudem sollen im geforderten Bericht auch mögliche
Hindernisse identifiziert werden, die dieses Ziel in Frage stellen könnten.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Postulate. Sie wurden in der
Frühjahressession 2021 allesamt stillschweigend angenommen. 27

POSTULAT
DATUM: 19.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Februar 2021 hatte sich der Bundesrat für den Entwurf der KVF-NR zur Umsetzung
der Standesinitiative Tessin «Sicherere Strassen jetzt!» ausgesprochen, hatte aber
vorgeschlagen, einen Passus zu streichen, welcher für inländische Fahrten eine längere
Frist für die Ausrüstung mit Assistenzsystemen vorsieht. Eine solche Sonderbehandlung
für Inlandfahrten stehe in Widerspruch zum Landverkehrsabkommen mit der EU. Er
schloss sich mit dieser Haltung der Minderheit Schaffner (glp, ZH) an. 
In der Sommersession 2021 befasste sich der Nationalrat mit dem Geschäft und führte
eine intensive Debatte darüber. Kommissionssprecher Romano (mitte, TI) stellte den
Sicherheitsaspekt ins Zentrum seiner Ausführungen. Mit der neuen Regelung würden
die Fahrten über die vier Transitachsen – Gotthard, San Bernardino, Simplon und
Grosser Sankt Bernhard – sowie auch die Fahrten auf den Zufahrtsstrassen zu diesen
Übergängen sicherer. Die von der Kommission vorgesehene Sonderregelgung für
alpenquerende, nicht grenzüberschreitende Transporte begründete Romano mit der
Versorgungssicherheit bestimmter Regionen, namentlich der Südschweiz und des
Wallis. Christian Wasserfallen (fdp, BE), als Vertreter des Minderheitsantrags auf
Nichteintreten, und Barbara Schaffner sahen die Lage anders. Zum einen «ritze» die
Vorlage am Landverkehrsabkommen mit der EU, zum anderen gebe es mit der geplanten
längeren Frist für Transporte im Wallis und der Südschweiz eine innerschweizerische
Diskriminierung. Seitens SP erläuterte Jon Pult (sp, GR), dass seine Partei die Vorlage
der Kommissionsmehrheit unterstütze. Der Antrag Schaffner auf Aufhebung der
Ausnahmeregelung sei eigentlich richtig, die SP lehne ihn aber aus taktischen Gründen
ab, um hier eine mehrheitsfähige Vorlage zu finden. 
Anschliessend wurde über die beiden Minderheiten abgestimmt. Weder die Minderheit
Wasserfallen auf Nichteintreten, noch der Antrag Schaffner und des Bundesrates auf
Streichung der Sonderregelung für den inländischen Transitverkehr fanden eine
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 112 zu 77 Stimmen
angenommen. Die FDP.Liberale-Fraktion, fast die gesamte SVP-Fraktion sowie ein
Mitte-Mitglied stimmten gegen die Vorlage. 28
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Rocco Cattaneo (fdp, TI) setzte sich mittels eines im Dezember 2019 eingereichten
Postulates für ein sicheres und schnelles Velo-Nationalstrassennetz zwischen den
Agglomerationen ein. Der Bundesrat solle in einer Machbarkeitsstudie insbesondere
prüfen, welche Routen dafür in Frage kämen, wie die Zuständigkeit zwischen dem Bund
und den Kantonen aufgeteilt wird, wie die Finanzierung aussehen könnte und welche
Vorteile für die Umwelt erzielt werden könnten. Der Bundesrat zeigte sich bereit, die
geforderte Studie zu erstellen. Das Postulat wurde jedoch von Benjamin Giezendanner
(svp, AG) bekämpft und gelangte im Sommer 2021 in den Nationalrat. Dort führte
Giezendanner aus, dass der Vorstoss zum einen überflüssig sei, da die Forderung des
Postulats mit dem in einer Volksabstimmung bestätigten Beschluss über die Velowege
sowie die Fuss- und Wanderwege bereits weitgehend erfüllt sei. Zum anderen sei der
Vorstoss auch aus inhaltlichen Gründen abzulehnen, da die Planung, der Bau und der
Betrieb von Fahrradnetzen in der Kompetenz der Kantone und Gemeinden lägen und
auch die Finanzierung eines solchen Velonetzes zwischen den Agglomerationen noch
völlig unklar sei. Simonetta Sommaruga stimmte mit Benjamin Gienzendanner überein,
dass genau diese Fragen der Kompetenzen und der Finanzierung noch offen seien;
gerade deshalb sollten sie in der geforderten Studie angegangen werden. Anschliessend
nahm die grosse Kammer das Postulat mit 129 zu 49 Stimmen bei 11 Enthaltungen an,
wobei alle ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten. 29

POSTULAT
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2021 mit einem Vorstoss aus den
Reihen des Ständerates, welcher gleich lange Spiesse bezüglich der Arbeits- und
Ruhezeitbestimmungen für Fahrerinnen und Fahrer von Lastwagen und Lieferwagen
im Strassengüterverkehr forderte. Im Vorfeld der Session hatte sich bereits die KVF-NR
mit dem Anliegen befasst. Die Kommission stimmte der Forderung des Vorstosses
grundsätzlich zu, wollte deren Wortlaut aber noch etwas präzisieren. Der Bundesrat
solle prüfen, wie die geforderten gleich langen Spiesse zwischen Lastwagen und
Lieferwagen auf einfache und kostengünstige Weise erreicht werden können, schlug die
Kommission vor. Dabei solle ein Swiss-Finish, also eine strengere und vorzeitige
Umsetzung von möglichen künftigen EU-Vorschriften, unbedingt vermieden werden.
Eine Minderheit der Kommission um Benjamin Giezendanner (svp, AG) beantragte die
Ablehnung der Motion. Minderheitensprecher Giezendanner monierte bei seiner
Begründung seines Antrags, dass dieser Vorstoss zwar eigentlich auf die Kurier-,
Express- und Paketboten abziele, in der Realität aber vielmehr die KMU empfindlich
treffen werde. Anschliessend schritt die grosse Kammer zur Abstimmung und nahm den
modifizierten Vorstoss mit 124 zu 53 Stimmen an. Die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion sowie zwei Mitglieder der Mitte-Fraktion lehnten die Motion ab. 30

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2021 mit dem Entwurf für ein neues
Veloweggesetz. Marco Romano (mitte, TI) und Frédéric Borloz (fdp, VD) stellten die
Vorlage vor, deren zentraler Aspekt in der Verpflichtung der Kantone lag, Velowegnetze
zu planen und zu realisieren. 
In der Eintretensdebatte hiessen Mitglieder der Grünen-, SP- und GLP-Fraktion die
Vorlage des Bundesrates – unter anderem mit Verweis auf die wichtige Rolle der
Veloförderung im Kampf gegen die Treibhausgase – gut und beabsichtigten, die
«Verwässerungen» (Aebischer; sp, BE), die der Ständerat vorgenommen hatte, wieder
rückgängig zu machen. Die Mitte- und die FDP.Liberalen-Fraktion wollten ebenfalls auf
die Vorlage eintreten, äusserten sich jedoch nicht mit demselben Enthusiasmus zur
Vorlage. Sie sahen vor allem «die Einräumung von Kompetenzen zugunsten von
Interessenorganisationen» (Fluri; fdp, SO) kritisch, womit Fluri insbesondere auf den
Beibezug von Velo-Fachorganisationen bei der Planung und dem Erhalt der
Velowegnetze anspielte. Die SVP-Fraktion hingegen sprach sich gegen das Gesetz aus.
Für sie bedeutete ein neues Gesetz mehr Ausgaben, welche die Auto- und
Lastwagenfahrer sowie die Kantone und Gemeinden berappen müssten. Zudem werde
der Ausbau der Velowege in der Stadt zu weniger Platz für die Autofahrer und auf dem
Land zum Verlust von Landwirtschaftsfläche führen, befürchteten die Sprechenden der
SVP-Fraktion. 
Im Anschluss an das unbestrittene Eintreten wurden die einzelnen Minderheitsanträge
debattiert, die sich um die Durchgängigkeit der Velowegnetze, um die Information der
Öffentlichkeit, um die Aufgliederung in Haupt- und Nebenrouten und um die Fristen für
die Umsetzung des Gesetzes drehten. Auch über den Einbezug und das
Verbandsbeschwerderecht von Interessenorganisationen im Bereich des Veloverkehrs
wurde – wie bereits im Ständerat – intensiv diskutiert. Die Minderheitsanträge wurden
allesamt abgelehnt. In Übereinstimmung mit den Anträgen der Kommissionsmehrheit
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blieb der Nationalrat somit fast gänzlich auf der Linie des Ständerats. Allerdings wurde
der Entscheid des Ständerates korrigiert, wonach die Velowegnetze nur «möglichst»
sicher und die Streckenführung nur «möglichst» direkt sein solle. In der Version des
Nationalrates müssen sie demnach «sicher» und «direkt» sein. Auch beim Ersatz von
Velowegen entschied sich der Nationalrat für eine strengere Formulierung: Er strich
den Passus, dass ein «ausgewiesenes öffentliches Interesse» an einem Ersatz vorliegen
müsse; somit müssten Velowege in jedem Fall ersetzt werden. 
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 135 zu 50
Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Lediglich die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion
lehnte die Vorlage ab. 31

Die Nationalräte Benjamin Giezendanner (svp, AG; Mo. 22.3255), Walter Wobmann (svp,
SO; Mo. 22.3280 und Mo. 22.3281) und Christian Imark (svp, SO; Mo. 22.3289) reichten
im März 2022 insgesamt vier Motionen zu den aufgrund des Kriegs in der Ukraine
steigenden Benzin- und Heizkosten ein. Während Giezendanner und Wobmann ein
generelles Entlastungspaket für die Bevölkerung und die Wirtschaft forderten, das bei
der Mineralölsteuer auf Treib- und Brennstoffen oder beim Berufskostenabzug
ansetzen sollte, wurde Imark konkreter: Er verlangte eine mindestens 50-prozentige
Senkung der Mineralölsteuern auf Treib- und Brennstoffen, der CO2-
Kompensationspflicht sowie der MWST. Zeitgleich reichten die Ständeräte Werner
Salzmann (svp, BE; Mo. 22.3228), Marco Chiesa (svp, TI; Mo. 22.3244 und Mo. 22.3356)
und Hansjörg Knecht (svp, AG; Mo. 22.3243) dieselben vier Motionen in der kleinen
Kammer ein.
Der Bundesrat lehnte alle acht Vorstösse mit derselben Begründung ab: Er sehe zu
diesem Zeitpunkt keinen Bedarf für rasche Massnahmen, auch wenn die gestiegenen
Energiepreise eine Herausforderung darstellten. Vor dem Hintergrund dieser
Auswirkungen des Krieges sei aber bereits eine interdepartementale Arbeitsgruppe des
UVEK, des WBF und des EFD eingerichtet worden, welche laufend Grundlagen erarbeite
und darauf aufbauend auch allfällige Massnahmen sowie deren Finanzierung und
Konsequenzen prüfe. 32

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bruno Storni (sp, TI) reichte im Dezember 2021 eine Motion ein, mit welcher er den
Bundesrat beauftragen wollte, die Teilnahme der Schweiz am ERRU umzusetzen.
Gemäss dem Motionär sei der Bundesrat durch das SVG ohnehin dazu angehalten, ein
Informationssystem zu Strassenverkehrskontrollen zu führen und dieses mit anderen
Informationssystemen zu verlinken. Durch diesen Anschluss könne der gesetzliche
Auftrag umgesetzt werden und die Schweiz würde damit an Informationen über
ausländische Verkehrsteilnehmende gelangen, wodurch die Verkehrssicherheit erhöht
würde.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Er beabsichtige das STUG
anzupassen und damit die notwendige Rechtsgrundlage für den Anschluss an das ERRU
zu schaffen.
Der Nationalrat befasste sich in der Sondersession im Mai 2022 mit dem Vorstoss.
Bruno Storni betonte dabei insbesondere, dass das ERRU es ermögliche, nicht nur
Informationen über einzelne Chauffeure einzuholen, sondern auch über fehlbare
Transportunternehmen. Benjamin Giezendanner (svp, AG), der den Vorstoss bekämpft
hatte, argumentierte, dass die Schweiz primär die Schwerverkehrskontrollen stärken
müsse, um mehr Sicherheit beim Transportgewerbe zu erhalten. Beim Anschluss an das
ERRU hingegen stehe nicht der Sicherheitsaspekt, sondern die europäische Integration
im Vordergrund; das ERRU sei nämlich «ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung von
EU-Recht». Dieses Argument von Giezendanner vermochte die Mehrheit des Rates
jedoch nicht zu überzeugen; mit 135 zu 49 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nahm die
grosse Kammer die Motion an. Die ablehnenden Stimmen und die beiden Enthaltungen
stammten von den Mitgliedern der SVP-Fraktion. 33

MOTION
DATUM: 09.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

National- und Ständerat befassten sich in der Sommersession 2022 mit je vier
Motionen aus den Reihen der SVP-Fraktion, die auf die steigenden Benzin- und
Heizkosten fokussierten. Die Motionen wurden in beiden Räten im Rahmen einer
ausserordentlichen Session mit dem Titel «Entlastungsmassnahmen zugunsten der
Bevölkerung und der Wirtschaft» beraten. 

Im Ständerat stellten die drei Motionäre Marco Chiesa (svp, TI), Werner Salzmann (svp,
BE) und Hansjörg Knecht (svp, AG) ihre Vorstösse vor und betonten dabei die
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Schwierigkeiten, die der Wirtschaft und der autofahrenden Bevölkerung durch die
aufgrund des Ukrainekonflikts gestiegenen Energiepreise erwachsen würden. Sie wiesen
auch generell auf die hohe Teuerungsrate hin, welche insbesondere den Mittelstand
stark belaste. Folglich bewarben sie ihre Vorstösse etwa für eine Reduktion der
Mineralölsteuer oder für eine Erhöhung des Berufskostenabzugs. Die Rednerinnen und
Redner der anderen Parteien hielten indes wenig von diesen Vorschlägen. Ruedi Noser
(fdp, ZH) wies darauf hin, dass auch andere Sektoren von der Teuerung betroffen seien;
nicht nur Benzin, Diesel und Heizöl würden teurer. Der Staat könne jedoch nicht für alle
Bereiche Hilfspakete schnüren. Zudem bedeute mehr Geld für einen Sektor auch
weniger Geld für andere Bereiche, wenn man sich nicht noch mehr verschulden wolle.
Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) schloss sich dem Votum von Ruedi Noser an und
ergänzte, dass keine Massnahmen zur Entlastung der hohen Energiepreise getroffen
werden sollten, die auf Kosten des Klimas gehen würden. Vielmehr liege die Lösung
darin, sich von den fossilen Energieträgern zu verabschieden. Carlo Sommaruga (sp, GE)
und Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) betonten, dass mit den geforderten
Massnahmen schlicht die falschen Bevölkerungsgruppen entlastet würden. Gemäss
Sommaruga, seines Zeichens Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands Schweiz,
seien nämlich vor allem die Mieterinnen und Mieter von den steigenden Energiepreisen
betroffen; ihnen müsse mittels zielgerichteter Massnahmen geholfen werden. Gmür-
Schönenberger fügte an, dass mit den von der SVP geforderten Punkten diejenigen
Personen bestraft würden, die bereits jetzt versuchten, nachhaltig zu leben: «Genau
die Menschen, welche die Entlastung am meisten brauchen, die sozial benachteiligt und
wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet sind, die haben ökologisch den kleinsten
Fussabdruck.» Auch Finanzminister Ueli Maurer sprach sich gegen die Vorstösse aus:
Aus Sicht des Bundesrates sei es nicht angezeigt, bereits in dieser frühen Phase einer
möglicherweise kritischen Konjunkturentwicklung in grossem Masse Geld zu verteilen.
Es brauche zuerst eine Gesamtanalyse. Sollte der Bund aber einmal eingreifen müssen,
dann würde er zuerst auf die tieferen Einkommen fokussieren. Im Anschluss daran
wurde einzeln über die vier Motionen abgestimmt; sie wurden allesamt abgelehnt.
Nebst der SVP stimmten jeweils auch einige Mitglieder der FDP.Liberalen- sowie der
Mitte-Fraktion für Annahme der Motionen; insbesondere die Motion Knecht (22.3243)
für ein Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft vermochte auch
über die SVP-Fraktion hinaus zu überzeugen.

Im Nationalrat wurden die vier Motionen zusammen mit einer Motion der
FDP.Liberalen-Fraktion (Mo. 22.3249), die ebenfalls ein Entlastungspaket für
Bevölkerung und Wirtschaft forderte, sowie mit der Motion Schaffner (glp, ZH; Mo.
22.3260) zur Bekämpfung der Strommangellage beraten. In der grossen Kammer
entspann sich eine lange und intensive Debatte, in welcher nicht nur über die
Vorstösse, sondern auch über die derzeitige und zukünftige makroökonomische Lage in
der Schweiz diskutiert wurde. 
Je nach Partei wurden ganz verschiedene Rezepte zur Reaktion auf steigende
(Treibstoff- und Energie-)Preise vorgeschlagen: Während Motionär Benjamin
Giezendanner (svp, AG) die vorgeschlagene Reduktion der Mineralölsteuer und des
Mineralölsteuerzuschlags als «zielgerichtetes, effizientes und [ ...] schnell umgesetztes
Mittel» bezeichnete, kritisierte Leo Müller (mitte, LU) die Vorschläge der SVP als
«Giesskannensystem», dem gezielte Massnahmen vorzuziehen seien. Für ihn standen
vielmehr Massnahmen für den Mittelstand und für Haushalte mit kleinem Einkommen im
Fokus; etwa in Form von Prämienverbilligungen oder Tankgutscheinen für auf das Auto
angewiesene Personengruppen. Samira Marti (sp, BL) ergänzte diese Punkte um weitere
mögliche Massnahmen wie etwa tiefere Mieten, höhere Löhne oder dem von ihrer
Partei bereits vorgeschlagenen «chèque fédéral» (vgl. Mo. 22.3767). Durch diese
Massnahmen würden grosse Teile der Bevölkerung direkt profitieren, so Marti.
Parteikollege Samuel Bendahan (sp, VD) ergänzte, dass eine Senkung der Benzinpreise
vor allem den Mineralölkonzernen wie Shell oder Esso zu Gute kommen würde. 
Die Sprechenden der Grünen und der GLP fokussierten auf die Auswirkungen der von
der SVP vorgeschlagenen Massnahmen auf das Klima: Delphine Klopfenstein Broggini
(gp, GE) betonte, dass das beste Mittel darin bestehe, auf erneuerbare und
einheimische Energien zu setzen, welche gut für das Klima seien, die Preise
stabilisierten und die Abhängigkeit vom Ausland reduzierten. Zudem müsse auch
sorgsam mit der Energie umgegangen werden, indem zum Beispiel im Winter weniger
stark geheizt werde. Beat Flach (glp, AG) monierte, dass die SVP mit ihren Vorschlägen
diejenigen Personen belohnen wolle, welche viel Benzin verbrauchten. Damit würden
indirekt über die Steuern diejenigen Personen belastet, die sich nachhaltig verhielten
und jeden Tag mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren
würden.
FDP-Vertreter Damien Cottier (fdp, NE) schliesslich wies darauf hin, dass es in jeder
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freien Marktwirtschaft zu Preisfluktuationen komme. Dies bedeute nicht automatisch,
dass der Staat eingreifen müsse. Es sei jedoch die Aufgabe des Parlaments, langfristige
Strukturmassnahmen auf den Weg zu bringen – etwa in Form von Steuerreformen in
den Bereichen Mehrwertsteuer oder Individualbesteuerung –, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu stärken. 
Bundesrat Maurer versuchte die Gemüter zu beruhigen: Die Teuerung sei in der
Schweiz nicht stark, die Wirtschaft werde diese selber bewältigen können. Es sei aber
offensichtlich, dass die Lebenshaltungskosten in der nächsten Zeit hoch bleiben
würden; auch könne es dazu kommen, dass sich die Teuerung von den Energiepreisen
auf weitere Bereiche wie etwa die Lebensmittelpreise ausdehne. Sollte sich die
Situation zuspitzen, so werde der Bund evaluieren müssen, welche Massnahmen es
brauche.
Schliesslich wurden die vier Motionen der SVP abgelehnt, sie vermochten kaum über die
SVP-Fraktion hinaus zu mobilisieren. Der Motion Schaffner stimmte der Nationalrat
gegen den Widerstand der SVP-Fraktion sowie einiger Mitglieder der FDP.Liberalen-
und der Mitte-Fraktionen zu, während die Motion der FDP.Liberalen-Fraktion zuvor
zurückgezogen worden war. 34

National- und Ständerat befassten sich in einer ausserordentlichen Session zum Thema
«Kaufkraft» im Rahmen der Herbstsession 2022 unter anderem mit zwei Vorstössen
aus den Reihen der SVP, die einen Teilverzicht bei der Erhebung der Mineralölsteuer
forderten: Benjamin Giezendanners (svp, AG; Mo. 22.3202) Motion forderte die
Regierung dazu auf, auf denjenigen Teil der Mineralölsteuer auf Treibstoff zu
verzichten, der der allgemeinen Bundeskasse zugewiesen wird. Die gestiegenen
Treibstoff-Preise belasteten insbesondere ältere Menschen und diejenigen, die auf ein
Auto angewiesen seien; diesen Menschen müsse nun geholfen werden. Die Motion von
Pierre-André Page (svp, FR; Mo. 22.3115) ging noch etwas weiter und verlangte, dass
derjenige Anteil der Mineralölsteuer, der nicht direkt in den Strassenunterhalt fliesst,
solange wie notwendig aufgehoben wird. Identische Motionen wie Benjamin
Giezendanner und Pierre-André Page reichte überdies Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3634 und Mo. 22.3635) im Ständerat ein.
Alle vier Motionen glichen stark den vier Motionen der SVP, die bereits im Rahmen der
ausserordentlichen Session im Sommer 2022 unter dem Titel «Entlastungsmassnahmen
zugunsten der Bevölkerung und der Wirtschaft» behandelt und abgelehnt worden
waren. Der Bundesrat begründete seine ablehnende Haltung zu den Motionen
Giezendanner, Page und Chiesa denn auch mit denselben Argumenten wie im Sommer:
Die Regierung sei sich der gestiegenen Energiepreise und der damit einhergehenden
Herausforderungen bewusst, sehe aber momentan keinen unmittelbaren
Handlungsbedarf. Man habe aber eine interdepartementale Arbeitsgruppe der
betroffenen Departemente UVEK, WBF und EFD gebildet, welche mögliche
Handlungsfelder prüfen werde.

Im Nationalrat führten die zwei Motionen zu teils heftigen Diskussionen darüber, ob
damit einseitig Haushalte mit höheren Einkommen entlastet würden, da ärmere
Haushalte proportional weniger häufig Auto fahren würden. Bundesrat Maurer lehnte
alle Vorstösse, die in der ausserordentlichen Session behandelt wurden, ab und
begründete dies namentlich mit der Sorge um die Bundesfinanzen. Die beiden
Motionen fanden ausserhalb der SVP nur bei einzelnen Mitgliedern der Mitte-Fraktion
Unterstützung; sie wurden mit 135 zu 58 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und 138 zu 57
Stimmen deutlich abgelehnt.

Im Ständerat argumentierte Motionär Chiesa, dass seine Motionen den Menschen zu
gute kämen, die unbedingt auf ein Auto angewiesen seien, beispielsweise weil sie in
abgelegenen Gebieten lebten. Auch in der kleinen Kammer verwies Finanzminister
Maurer generell auf die finanzielle Lage, die es derzeit nicht erlaube, «überall
einzugreifen, zumal die Situation nicht überall gravierend ist». Die Motionen von Marco
Chiesa würden zu starken Mindereinnahmen für den Bund führen, wodurch im
Gegenzug grosse Sparmassnahmen nötig wären, welche sicher zu einem Aufschrei
führen würden.
Im Anschluss lehnte auch die kleine Kammer die beiden Motionen zur Mineralölsteuer
mit 34 zu 4 Stimmen bei 5 Enthaltungen (Mo. 22.3634) und mit 32 zu 7 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Mo. 22.3635) klar ab. Während die Motion 22.3634 nur Unterstützung in
den eigenen Reihen fand, wurde die Motion 22.3635 auch von wenigen Mitgliedern der
Mitte-Fraktion angenommen. 35
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In der Wintersession 2022 befasste sich die grosse Kammer als Erstrat mit der
Änderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes. Marco Romano (mitte, TI) führte für die
KVF-NR in die Vorlage ein und erläuterte, dass der vom Bundesrat vorgeschlagene neue
Ansatz für die Erhebung der LSVA eine Harmonisierung mit dem europäischen System
mit sich bringe und die Erhebung der Steuer vereinfache. Dadurch werde der
Verwaltungsaufwand für den Schwertransportsektor und den Staat verringert. Die
Kommission begrüsse die Vorlage, führte Romano weiter aus; einziger strittiger Punkt
sei die Bemessungsgrundlage für Anhänger von Lastwagen, wozu ein Minderheitsantrag
Schaffner (glp, ZH) vorliege. Die Mehrheit der Kommission sei der Ansicht, dass die
Berechnung der LSVA gemäss Vorlage des Bundesrates und damit weiterhin gleich wie
bisher erfolgen soll, also in Abhängigkeit von Fahrleistung, Emissionsklasse und
Gesamtgewicht. Dies solle sowohl für Zugfahrzeuge als auch für Anhänger und Auflieger
gelten. Anschliessend erläuterte Barbara Schaffner ihren Minderheitsantrag. Dieser
bedeute eine Vereinfachung der LSVA-Bemessung für Anhänger, da die Berechnung nur
anhand der Anzahl Achsen vorgenommen würde, was überdies dem europäischen
Standard entspreche. Diese Vereinfachung würde der Bundeskasse Einsparungen von
CHF 50 Mio. in zehn Jahren einbringen, schloss Schaffner. Finanzminister Maurer
sprach sich im Namen des Bundesrates gegen den Minderheitsantrag aus. Seit der
Einführung der LSVA, als bei der Bemessungsgrundlage auf das Gesamtgewicht
abgestellt wurde, hätten viele Transportunternehmen in entsprechend leichtes Material
investiert. Man solle daher nun nicht nachträglich die Spielregeln ändern, «denn das
System funktioniert so». 
Abschliessend schritt der Nationalrat zu den Abstimmungen und trat ohne Gegenantrag
auf den Entwurf ein. Die Minderheit Schaffner fand nur bei SP, Grünen und
Grünliberalen Zustimmung und wurde mit 110 zu 83 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
abgelehnt. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf einstimmig an;
ebenso einstimmige Zustimmung fand der entsprechende Finanzierungskredit. 36
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Eisenbahn

Anfang Juli 2020 kündigte der neue Chef der SBB, Vincent Ducrot, an, das
Nachtzugangebot der SBB ausbauen zu wollen. Dafür sollen die Österreichischen
Bundesbahnen ÖBB die Züge für die SBB beschaffen und unterhalten. Etwaige Ziele
wären etwa Rom, Barcelona oder Amsterdam. Die SBB zeigten sich überzeugt, dass die
Nachfrage nach diesen Nachtverbindungen da sei und weiter wachsen werde. Sie
wiesen aber auch darauf hin, dass die Verbindungen nicht kostentragend seien. Eine
finanzielle Beteiligung des Bundes via Gelder aus dem neu zu schaffenden Klimafonds
sei deshalb eine Voraussetzung für das Gelingen dieses Unterfangens. Die NZZ monierte
in einem Meinungsartikel, dass es nicht die Aufgabe des Staates sei, eine kleine Anzahl
von Reisenden via Klimafonds finanziell zu unterstützen. Für Benjamin Giezendanner
(svp, AG) kam es nicht in Frage, dass die SBB Gelder aus dem neuen Klimafonds erhält,
er kündigte an, dies mit einem Vorstoss (Po. 20.4019) verhindern zu wollen. Zum einen
sei der Zweck des Klimafonds vom Parlament noch nicht abschliessend bestimmt und
zum anderen würde es zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, wenn die SBB in
diesem Bereich subventioniert würde, während private Anbieter durch die Corona-
Krise eh schon geschwächt seien. Dem pflichtete auch der Schweizerische
Nutzfahrzeugverband ASTAG bei; für die Carbranche seien die Pläne der SBB
ruinierend. Auch Aerosuisse zeigte sich ernüchtert und sprach von einer
Wettbewerbsverzerrung. Die Grünen hingegen erachteten die Massnahme als
Entzerrung des Wettbewerbs, da die Flugbranche bislang einseitig unterstützt worden
sei, indem sie von der Mehrwertsteuerabgabe befreit war und auf internationalen
Flügen keine Kerosinsteuer bezahlen musste. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.07.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Benjamin Giezendanner (svp, AG) reichte im September 2020 ein Postulat ein, in dem
er den Bundesrat dazu aufforderte, den Ausbau des Nachtzug-Angebots durch die SBB
zu stoppen. Vielmehr solle der Bundesrat in einem Bericht auf die verschiedenen –
allen voran finanziellen – Aspekte dieses Ausbaus eingehen. Giezendanner verwies
dabei auf das von ihm erwartete Defizit, das durch diesen Ausbau entstehen würde,
und wollte wissen, ob dieses nicht in Widerspruch zum Ziel stehe, die gebundenen
Ausgaben des Bundes generell zu reduzieren. Er warf auch die Frage auf, wie dieses
Defizit bezahlt werden solle, falls der in der Revision des CO2-Gesetzes angedachte
Kliamafonds nicht zustande kommen sollte. Schliesslich monierte der Motionär, dass
dieser vom Staat mitfinanzierte Ausbau zu einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber
anderen Akteuren, insbesondere der von der Covid-19-Krise betroffenen Flug- und

POSTULAT
DATUM: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Reisebusbranche, führen werde.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulates. Er sah die Aufgabe des Staates
beim Eisenbahnverkehr primär in der Erarbeitung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen und in der Planung und Finanzierung des Ausbaus der
Infrastruktur. Die Angebote hingegen würden durch die Unternehmen selber definiert.
Zudem begrüsste der Bundesrat die Pläne der SBB, das Nachtzug-Angebot in
Zusammenarbeit mit den ÖBB auszubauen, da dadurch Nachhaltigkeit und Klimaschutz
gestärkt würden. Er verwies in diesem Zusammenhang ausserdem auf ein Postulat und
auf eine Motion, welche er zur Annahme empfohlen habe, womit er bereits seine
Unterstützung für den Ausbau des Schienenpersonenverkehrs zum Ausdruck gebracht
habe. 38

Die Botschaft über die Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der
Bahninfrastruktur, der Systemaufgaben in diesem Bereich und zu
Investitionsbeiträgen an private Güterverkehrsanlagen in den Jahren 2021–2024
stand in der Herbstsession 2020 auf dem Programm des Nationalrats. Dieses Geschäft
war im Grossen und Ganzen unbestritten. Es gab lediglich einen Minderheitsantrag
Giezendanner (svp, AG), welcher den Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für
die Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur und der
Systemaufgaben in diesem Bereich um CHF 493 Mio. kürzen wollte. Dieser Antrag fand
aber ausserhalb der Reihen der SVP keine weiteren Stimmen.
In den Gesamtabstimmungen wurde das Geschäft mit 184 zu 7 Stimmen (erster
Bundesbeschluss über den Betrieb, den Substanzerhalt und die Systemaufgaben)
respektive mit 189 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung (zweiter Bundesbeschluss über
die Investitionsbeiträge) deutlich angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten
von einzelnen SVP-Mitgliedern. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2020 befasste sich die grosse Kammer mit dem Vorstoss Dittli
(fdp, UR) zur Automation des Schienengüterverkehrs. Für die Mehrheit der KVF-NR
erläuterte Philipp Kutter (cvp, ZH) die Vorteile des Vorstosses. Die
Kommissionsmehrheit sei der Ansicht, dass der Bund Investitionen in technische
Neuerungen im Bereich des Gütertransportes auf der Schiene fördern solle. Die
Industrie werde dadurch «von den neuen Technologien namentlich durch die
Einführung der automatischen Kupplung sowie der automatischen Bremsprüfung [...]
profitieren können». Eine Kommissionsminderheit Giezendanner (svp, AG) beantragte
die Ablehnung der Motion. Auch die Minderheit sei für die Automatisierung in diesem
Bereich; jedoch nicht auf Kosten der Steuerzahlenden. Von dem geforderten Konzept
und der finanziellen Unterstützung würden zudem hauptsächlich ausländische Waggon-
Anbieter profitieren, prophezeite Giezendanner. Verkehrsministerin Sommaruga
sprach sich für Annahme der Motion aus; mit der Automatisierung werde der ganze
Rangiervorgang sicherer, dadurch sinke die Verletzungsgefahr für die
Rangierarbeiterinnen und -arbeiter. An die Minderheit Giezendanner gerichtet,
erläuterte Sommaruga, dass die vorliegende Motion allem voran ein Konzept über die
Automation verlange. Dieses Konzept sei dringend notwendig, um das Zusammenspiel
der verschiedenen Akteure der Branche zu koordinieren.
Die SVP-Fraktion stimmte geschlossen gegen die Motion, alle anderen Fraktionen
sprachen sich hingegen geschlossen für deren Annahme aus. Daraus resultierte die
Annahme der Motion mit 136 zu 50 Stimmen. 40

MOTION
DATUM: 17.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-NR und die KVF-SR reichten im April respektive im Mai 2021 je eine identische
Motion zur finanziellen Unterstützung des Schienengüterverkehrs im Jahr 2021 ein
(Mo. 21.3460 und Mo. 21.3594). Mit dem geforderten Nachtragskredit sollen die
pandemiebedingten Auswirkungen auf den Schienengüterverkehr abgemildert werden,
stelle Letzterer doch trotz gesunkener Nachfrage «sein systemrelevantes Angebot im
Binnenverkehr weiterhin zur Verfügung». Die beiden Motionen ergänzten die Motionen
21.3459 und 21.3593, die eine finanzielle Unterstützung für den Orts-, den touristischen
sowie den Fernverkehr forderten und ebenfalls von den beiden Kommissionen
eingereicht worden waren.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der beiden Motionen zum
Schienengüterverkehr. Der Ständerat nahm die Motion in der Sommersession 2021
stillschweigend an, nachdem Kommissionssprecher Zopfi (gp, GL) dargelegt hatte, dass
im Schienengüterverkehr eine Verminderung des Angebots erfolgen könnte, wenn
dieser Nachtragskredit nicht genehmigt würde. Dies wiederum könne zu Problemen bei
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der verladenden Wirtschaft führen. In derselben Session befasste sich auch der
Nationalrat mit dem Vorstoss. Eine Minderheit der KVF-NR beantragte, die Motion
abzulehnen. Benjamin Giezendanner (svp, AG) kritisierte im Namen der Minderheit,
dass mit diesen Vorstössen der Güterverkehr subventioniert werden soll. Es sei falsch,
Strukturerhalt zu betreiben und SBB Cargo auf Kosten der Steuerzahlenden
wettbewerbsfähig zu machen. Mit dieser Argumentation vermochte Giezendanner
jedoch kaum über die SVP-Grenzen hinaus zu überzeugen. Die Motion wurde mit 132 zu
52 Stimmen – bei 3 Enthaltungen – angenommen. 41

Bruno Storni (sp, TI) forderte mittels eines im März 2021 eingereichten Postulats eine
Aktualisierung der Szenarien zur Entwicklung des alpenquerenden Güterverkehrs. Bei
dieser Aktualisierung solle der «Neuen Seidenstrasse», den Transeuropäischen
Verkehrskorridoren und weiteren aktuellen geopolitischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Der Bundesrat zeigte sich
bereit, die gewünschte Aktualisierung vorzunehmen und diese in den
Verlagerungsbericht 2023 zu integrieren. Das Postulat gelangte in der Herbstsession
2021 in den Nationalrat. Bruno Storni ergänzte im Rat, dass der Güterverkehr derzeit
lediglich 30 Prozent der für diesen Sektor reservierten Trassen (Nutzungsrechte auf
dem Schienennetz) brauche. Mit diesen 30 Prozent würden schon an die 75 Prozent der
Güter auf der Schiene transportiert. Daher solle auch überprüft werden, ob ein Teil der
Trassen für den Personenverkehr zur Verfügung gestellt werden könnte. Benjamin
Giezendanner (svp, AG), der das Postulat bekämpfte, kritisierte, dass ein Bericht über
die Entwicklung in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht realisierbar sei, da immer
wieder auch kurzfristig Ereignisse eintreten können, die signifikante Auswirkungen auf
den alpenquerenden Güterverkehr haben. Wenn jetzt Trassen für den Personenverkehr
abgegeben werden sollen, sei dies im Übrigen ein Eingeständnis, dass die NEAT «zu
gross dimensioniert wurde». Dem entgegnete Verkehrsministerin Sommaruga, dass sie
nicht davon ausgehe, dass der Gütertransport auf der Schiene langfristig abnehmen
werde. Daher werde die Verlagerungspolitik vom Bundesrat wie bis anhin konsequent
weiterverfolgt. Anschliessend stimmte die grosse Kammer dem Postulat mit 137 zu 47
Stimmen zu; lediglich die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion lehnte das Anliegen
ab. 42

POSTULAT
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Marco Romano (mitte, TI) forderte in einer im Juni 2020 eingereichten Motion, dass das
Mendrisiotto ins Intercity-Streckennetz des Fernverkehrs eingebunden wird. Der
Fahrplanentwurf 2021 fokussiere im Tessin nur auf die Verbindungen zwischen Lugano,
Bellinzona und Locarno, während das Mendrisiotto vergessen gehe. Diese Region
verfüge aber über eine «hochentwickelte und internationale Wirtschafts- und
Industriestruktur» und müsse entsprechend behandelt werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion; er argumentierte, dass das Mendrisiotto mit der
Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels direkt und rasch an die grösseren Zentren des
Tessins angeschlossen worden sei. Auch die Verbindungen nach Italien seien bereits
verbessert worden. Zudem gehe der Entscheid, die Intercity-Züge in Mendrisio nicht
mehr halten zu lassen, auf eine Vereinbarung zwischen dem Kanton Tessin und den SBB
zurück. Auch bei der Planung des Ausbauschritts STEP 2035 habe der Kanton Tessin
keine anderslautenden Forderungen gestellt. Sollte sich die diesbezügliche Haltung in
Zukunft ändern, werde der Kanton Tessin im Rahmen des nächsten Ausbauschritts
einen entsprechenden Antrag stellen können. Der Vorstoss wurde im Nationalrat in der
Sommersession 2022 behandelt und mit 102 zu 71 Stimmen bei 10 Enthaltungen
angenommen, wobei es eine seltene Koalition aus Rechts- und Öko-Parteien zu
verzeichnen gab: Die ablehnenden Stimmen stammten von Mehrheiten der SVP-, der
FDP.Liberalen- und der Grünen-Fraktionen sowie von einer Minderheit der GLP-
Fraktion. 43

MOTION
DATUM: 02.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das Postulat Giezendanner (svp, AG), das einen Stopp beim Ausbau des Nachtzug-
Angebots forderte, wurde in der Herbstsession 2022 abgeschrieben, da es nicht innert
zwei Jahren vom Nationalrat behandelt worden war. 44
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In der Wintersession 2022 befasste sich der Ständerat mit der Forderung von Marco
Romano (mitte, TI), das Mendrisiotto ins Intercity-Streckennetz des Fernverkehrs
einzubinden. Wie Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) berichtete,
beantragte die vorberatende KVF-SR mit 10 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung, die Motion
anzunehmen. Engler argumentierte, dass Mendrisio als Zentrum einer
einwohnerstarken Agglomeration mit dem Halt der IC-Züge verkehrsmässig stark
aufgewertet würde, was der «territorialen Dynamik in der wachsenden Region
Mendrisiotto» gerecht würde. Der Tessiner Standesvertreter Chiesa (svp, TI) pflichtete
ihm bei, dass die derzeitige Einbindung des Mendrisiotto in das
Eisenbahnfernverkehrsnetz nicht seiner geoökonomischen Bedeutung entspreche.
Verkehrsministerin Sommaruga hingegen wies darauf hin, dass das Mendrisiotto bereits
sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sei. Sie plädierte dafür, im Falle von
Mendrisio kein Präjudiz zu schaffen, ansonsten könnten noch sehr viele andere
Regionen oder kleinere Städte auf eine Haltestelle im IC-Streckennetz pochen.
Ausserdem sei es wenig stufen- und sachgerecht, wenn die eidgenössischen Räte
begännen, einzelne Stationen des IC-Netzes zu bestimmen. Angesichts des klaren
Abstimmungsresultats in der Kommission pochte die Verkehrsministerin jedoch nicht
auf eine Abstimmung, so dass der Ständerat die Motion stillschweigend annahm. 45

MOTION
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-SR und die KVF-NR reichten im Oktober 2022 je eine gleichlautende Motion
(Mo. 22.4263 und Mo. 22.4257) ein, mit welcher sie die rasche Gewährleistung einer
ausgewogenen, leistungsfähigen und attraktiven Ost-West-Achse der Eisenbahn
forderten. Die beiden Kommissionen wollten den Bundesrat beauftragen, bis Ende des
Jahrzehnts mit den Arbeiten zu beginnen, damit die Bahn-Reisezeiten zwischen
Lausanne und Bern sowie zwischen Winterthur und St. Gallen verkürzt werden können.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der beiden identischen Motionen.
Im Ständerat erläuterten die Herren Français (fdp, VD) und Rechsteiner (sp, SG), dass
die Motion auf die Beschlüsse des STEP 2035 zurückgehe, gemäss welchem die
Fahrzeiten auf der Ost-West-Achse reduziert werden sollten. Die vom Bundesrat im
Juni 2022 vorgestellte Strategie «Bahn 2050» würde nun einen Rückschritt hinsichtlich
der Ost-West-Verbindung bedeuten, da hauptsächlich auf die Schieneninfrastruktur
der mittleren und kurzen Strecken fokussiert werde und die Vision für die Ost-West-
Verbindung fehle. Die kleine Kammer nahm die Motion stillschweigend an.
Im Nationalrat lag ein Antrag Giezendanner (svp, AG) auf Ablehnung der Motion vor.
Benjamin Giezendanner begründete seinen Antrag mit den Kosten, die bei Umsetzung
der Motion entstehen würden. Die aktuelle Lage der Bundesfinanzen liessen solche
Projekte nicht zu. Die grosse Kammer liess sich von dieser Argumentation jedoch nicht
überzeugen und nahm die Motion mit 145 zu 34 Stimmen bei 4 Enthaltungen deutlich
an. Der Antrag Giezendanner fand nur bei einer Mehrheit der SVP-Fraktion sowie
vereinzelten Mitgliedern der Mitte-Fraktion Zustimmung. 46

MOTION
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Als Reaktion auf die Publikation der Strategie «Bahn 2050» reichte die KVF-NR im
Oktober 2022 eine Motion ein, mit welcher sie den Bundesrat beauftragen wollte, die
Realisierung und Vollendung des «Verkehrskreuzes Schweiz» voranzutreiben: Dieses
Projekt sei in der bundesrätlichen Strategie zu kurz gekommen. Es müsse eine
Gesamtvision verfolgt werden, um alle bislang noch fehlenden Abschnitte «für den
Fernverkehr von Grenze zu Grenze, entlang des gesamten Schweizer Territoriums,
sowohl zwischen Süden und Norden als auch zwischen Ost und West, zu projektieren
und zu realisieren». Dieses Infrastrukturprojekt trage wesentlich zum nationalen
Zusammenhalt und zur sozioökonomischen Entwicklung der Schweiz bei, argumentierte
die Kommission. Für die rasche Realisierung dieses Verkehrskreuzes solle der
Bundesrat zusätzliche finanzielle Mittel beantragen. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er habe mit der «Bahn 2050»
aufgezeigt, mit welchen Mitteln und Projekten die Eisenbahn einen maximalen Beitrag
zur Erreichung seiner vorrangigen Ziele, etwa in der Klimapolitik, leisten könne. Die in
der Motion geforderte Beschleunigung würde sich dabei eher kontraproduktiv
auswirken, da sie zu Mehrverkehr führen könne; sie sei daher kein Ziel der Strategie
«Bahn 2050». Das Anliegen der Motion werde jedoch im Sinne einer intensivierten
Förderung des Fernverkehrs auf der West-Ost- sowie der Nord-Süd-Achse geprüft. 
Dem Nationalrat lag in der Wintersession 2022 neben dem Mehrheitsantrag auf
Annahme ein Antrag von Benjamin Giezendanner (svp, AG) auf Ablehnung der Motion
vor. Ähnlich wie bei einer Motion für eine «rasche Gewährleistung einer ausgewogenen,
leistungsfähigen und attraktiven Ost-West-Achse der Bahn» (Motion 22.4263)
kritisierte er den Ausbau des Schienennetzes zulasten der öffentlichen Hand. Der
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Bundeshaushalt befinde sich bereits in einer schwierigen Lage. Falls das Projekt
«Verkehrskreuz Schweiz» tatsächlich umgesetzt würde, müsse es daher aus dem
bestehenden BIF finanziert werden. Der Nationalrat nahm die Motion hingegen mit 126
zu 47 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. 47

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die KVF-NR reichte am 27. April 2020 eine Motion ein betreffend die Ertragsausfälle im
öffentlichen Verkehr, welche durch die Pandemie verursacht wurden. Aufgrund der
pandemiebedingten Ausnahmesituation wurde der Bevölkerung empfohlen, zuhause zu
bleiben, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten und den öffentlichen Verkehr zu
meiden. Gleichzeitig verlangte der Bund jedoch von den Transportunternehmen, dass
diese ein Grundangebot aufrechterhalten. Die Folge war, dass das Angebot (und damit
der Aufwand bei den Transportunternehmen) zwar bei rund 80 Prozent des bisherigen
Angebots lag, die Passagierzahlen jedoch um 80 bis 90 Prozent tiefer waren als vor der
Ausnahmesituation. Es drohten den Transportunternehmen deshalb massive
Ertragseinbussen bei fast gleichbleibendem Aufwand. Weil der Bund die
Aufrechterhaltung der Grundversorgung verlangte, sah eine Mehrheit der
nationalrätlichen Verkehrskommission den Bund auch in der Pflicht, den
Transportunternehmen beizustehen. Mit der Motion verlangte sie, dass der Bundesrat
zusammen mit den Kantonen und den Transportunternehmen eine Gesamtsicht der
Auswirkungen der Pandemie auf den öffentlichen Verkehr erstellt und entsprechende
Finanzierungsmassnahmen vorsieht. Dabei sollen neben dem Bund auch die
Transportunternehmen und die Kantone einen Teil des Ausfalls tragen. Eine Minderheit
in der Kommission beantragte die Ablehnung der Motion. 
Der Nationalrat beriet die Motion in der ausserordentlichen Session Anfangs Mai 2020.
Für die Minderheit sprach Benjamin Giezendanner (svp, AG), der keine «neuen
Subventionen» beschliessen wollte und sich insbesondere auch daran störte, dass der
Güterbahnverkehr ebenfalls von Unterstützung profitieren soll. Bundesrätin Sommaruga
lehnte die Motion ebenfalls ab, sie verwies auf laufende Gespräche zwischen
Bundesrat, Kantonen und Transportunternehmen und wehrte sich dagegen, dass der
Bund  – wie es der Motionstitel vorweg nimmt – «in der Pflicht steht». Vielmehr müsse
diese Situation gemeinsam gelöst werden und Kantone und Transportfirmen müssten
einen Beitrag leisten. Gegen den Widerstand der Fraktionen von SVP und FDP nahm die
grosse Kammer die Motion mit 114 zu 72 Stimmen (2 Enthaltungen) an. 
Der Ständerat entschied bereits am nächsten Tag über die Motion: Mit 35 zu 6 Stimmen
(2 Enthaltungen) nahm die kleine Kammer die Motion an. 48

MOTION
DATUM: 06.05.2020
NIKLAUS BIERI

Im April respektive im Mai 2021 reichten die KVF-NR und die KVF-SR je eine
gleichlautende Motion betreffend die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs
aufgrund der Covid-19-Krise ein (Mo. 21.3459 und Mo. 21.3593). Die Motionen
forderten, dass der Bund dem gebeutelten öffentlichen Verkehr – namentlich in den
Bereichen Fernverkehr, touristischer Verkehr und Ortsverkehr – für das Jahr 2021 wie
schon im Vorjahr eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen solle. Dabei sollten
die im Rahmen des Bundesgesetzes über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs
in der Covid-19-Krise (BRG 20.055) für das Jahr 2020 beschlossenen Hilfen für den
touristischen Verkehr und den Ortsverkehr auf das Jahr 2021 ausgedehnt werden,
während für den Fernverkehr eine neue Lösung gefunden werden müsse. In der
nationalrätlichen Kommission hatte sich eine Minderheit Giezendanner (svp, AG) gegen
den Vorstoss ausgesprochen, aus der ständerätlichen Kommission gab es keinen Antrag
auf Ablehnung.
Der Bundesrat stellte sich gegen die Motionen. Er argumentierte, dass grundsätzlich die
Gemeinden und Kantone für den Ortsverkehr zuständig seien. Von diesem Prinzip sei
man zwar im Vorjahr abgewichen, auf eine erneute Ausnahme solle nun aber verzichtet
werden. Im Bereich des Fernverkehrs seien das UVEK und die EFV zudem bereits daran,
geeignete Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der SBB zu prüfen. Beim
touristischen Verkehr schliesslich sei keine finanzielle Unterstützung angebracht.
Die beiden Räte diskutierten die Motionen in der Sommersession 2021. Der Ständerat
nahm sie mit 36 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Im Nationalrat, wo die Motion
zusammen mit der Motion der KVF-NR zur Unterstützung des Schienengüterverkehrs in
der Covid-19-Krise behandelt wurde, argumentierten Kurt Fluri (fdp, SO) und Jon Pult
(sp, GR) für die Kommission, dass die Transportunternehmen des Orts- und des
touristischen Verkehrs teilweise keine Reserven mehr hätten und daher keine weiteren
Ausfälle mehr verkraften könnten. Benjamin Giezendanner argumentierte im Namen der
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ablehnenden Minderheit, dass sich der Ortsverkehr und der touristische Verkehr von
selber wieder erholen würden. Ausserdem sei es sinnvoll, wenn das Angebot im
touristischen Verkehr nun etwas zurückgehe und sich damit Angebot und Nachfrage
wieder einpendelten. Es könne nicht angehen, «dass man eine verminderte Nachfrage
einfach nur mit Bundesgeldern egalisiert». Der Fernverkehr schliesslich könne sich auf
seine Reserven stützen. Die Mehrheit des Nationalrates war aber anderer Ansicht und
wollte die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs sicherstellen. Er nahm die Motion
mit 134 zu 50 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) deutlich an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion sowie von einem FDP-Mitglied. 49

Die KVF-NR reichte im August 2021 eine Motion zur finanziellen Förderung von
nichtfossilen Verkehrsträgern im öffentlichen Busverkehr ein. Die Umsetzung des
Anliegens solle in Absprache mit den Kantonen, den Gemeinden und der Branche des
öffentlichen Verkehrs erfolgen. Zudem verlangte die Kommission, dass die
Mineralölsteuerbefreiung für den öffentlichen Verkehr zeitnah aufgehoben wird und
die Mehreinnahmen, die dadurch entstehen, zur Förderung des nicht fossil
betriebenen öffentlichen Verkehrs eingesetzt wird. Die Motion nahm Bezug auf einen
Bericht in Erfüllung des Postulats der KVF-NR (19.3000) mit dem Titel «Nichtfossilen
Verkehrsträgern im öffentlichen Verkehr auf Strassen zum Durchbruch verhelfen». Eine
Kommissionsminderheit Pieren (svp, BE) lehnte die Motion ab; der Bundesrat
beantragte hingegen deren Annahme.
Der Nationalrat behandelte den Vorstoss in der Wintersession 2021. Im Namen der
Kommissionsmehrheit argumentierte Jon Pult (sp, GR), dass die Dekarbonisierung des
Busverkehrs in der Schweiz weiter vorangebracht werden müsse. Die Finanzierung sei
dabei der entscheidende Faktor. Viele Gemeinden und Kantone könnten sich die
Dekarbonisierung nicht leisten, deshalb brauche es dafür ein Gesamtkonzept des
Bundes. Zudem kritisierte Pult, dass Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, die heute
Dieselbusse einsetzen, durch die Rückerstattung der Mineralölsteuer subventioniert
würden. Dieser Fehlanreiz solle aus klimapolitischen Gründen behoben werden.
Benjamin Giezendanner (svp, AG) hingegen stand dem Vorstoss kritisch gegenüber. Zum
einen sei die mit der Motion geplante Dekarbonisierung nicht technologieneutral, da
eine eigentliche «Elektrifizierung» gefordert werde. Zum anderen brauche diese sehr
viel Strom, der in der Schweiz ohnehin schon knapp sei. Nach diesen Ausführungen
entschied sich der Nationalrat, der Kommissionsmehrheit zu folgen, und nahm die
Motion mit 119 zu 55 Stimmen bei 1 Enthaltung an. Nebst der geschlossen stimmenden
SVP-Fraktion sprachen sich drei Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion gegen die
Motion aus. 50

MOTION
DATUM: 30.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die beiden Räte beugten sich in der Wintersession 2021 über das zweite
Massnahmenpaket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise.
Im Nationalrat lag ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor. Benjamin
Giezendanner (svp, AG) erläuterte für diese Minderheit, dass ihm vor allem die geplante
weitere Unterstützung des Schienengüterverkehrs ein Dorn im Auge sei. Hier gehe es
nicht mehr darum, Covid-19-bedingte Ausfälle auszugleichen, sondern darum,
«strukturelle Defizite zu decken, sei es bei der Alptransit Gotthard AG oder bei SBB
Cargo». Der Nationalrat lehnte den Nichteintretensantrag der Minderheit jedoch ab.
Ebenso erging es weiteren Minderheitsanträgen von linker und rechter Seite, welche
eine Fortführung der Unterstützungsmassnahmen bis mindestens Ende 2022 (Pult; sp,
GR) respektive eine kürzere Dauer der Unterstützung des touristischen Verkehrs
(Giezendanner) verlangt hatten. Angenommen wurde hingegen ein weiterer Antrag
Giezendanner, wonach die Betreiber touristischer Angebote zuerst alle Reserven
aufbrauchen müssen, bevor sie Unterstützungsleistungen erhalten. Einstimmig
angenommen wurde auch ein Antrag Romano (mitte, TI), die Vorlage dem fakultativen
Referendum zu unterstellen. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die
Vorlage mit 131 zu 47 Stimmen bei 7 Enthaltungen deutlich an. Lediglich in der SVP-
Fraktion gab es eine Nein-Mehrheit.
Der Ständerat befasste sich rund eine Woche später mit der Vorlage und folgte dem
Nationalrat in fast allen Punkten. Einzig zu den Reserven der Betreiber touristischer
Angebote vertrat die kleine Kammer eine andere Meinung. Sie entschied, dass diese
Anbieter bereits Unterstützung erhalten sollen, wenn die Ausfälle grösser sind als ein
Drittel der zwischen 2017 und 2019 gebildeten Reserven. 
Diese Differenz konnte bereits zwei Tage später behoben werden, als der Nationalrat
der Version des Ständerates folgte. Die beiden Räte stimmten der Vorlage in den
Schlussabstimmungen deutlich zu. Die grosse Kammer tat dies mit 145 zu 44 Stimmen
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bei 6 Enthaltungen, die kleine Kammer mit 40 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 51

Florence Brenzikofer (gp, BL) reichte im März 2021 ein Postulat ein, mit welchem sie
einen Bericht über Anreize zur Vereinheitlichung der Tarifstrukturen im öffentlichen
Verkehr forderte. Sie vertrat die Ansicht, dass die derzeitige Tarifstruktur
unübersichtlich sei; insbesondere bei den überregionalen Abonnements sei es jedoch
wichtig, dass diese attraktiv seien, damit sie gegenüber dem Individualverkehr bestehen
können. Dadurch könne der öffentliche Verkehr zur Reduktion des CO2-Ausstosses auf
dem Gebiet der Mobilität beitragen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des
Postulats. Dieses wurde in der Frühjahrssession 2022 vom Nationalrat behandelt,
nachdem es von Sandra Sollberger (svp, BL) und Benjamin Giezendanner (svp, AG)
bekämpft worden war. Dabei erläuterte Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga, dass
das Tarifsystem der Schweiz so komplex sei, weil es aus verschiedenen nationalen und
regionalen Tarifverbünden zusammengesetzt sei. Der Bundesrat begrüsse die
Bestrebungen zur Vereinfachung des Systems und sei auch bereit, während einer
gewissen Übergangsperiode diese Vereinheitlichung und Vereinfachung des
Tarifsystems finanziell zu unterstützen. Der Nationalrat stimmte dem Postulat in der
Folge mit 128 zu 55 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) deutlich zu. Nebst der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion lehnten auch 3 Mitglieder der Mitte-Fraktion das Postulat
ab. 52

POSTULAT
DATUM: 03.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Klimapolitik

In der Frühjahressession 2022 diskutierte der Nationalrat während mehreren Sitzungen
ausführlich über die «Gletscher-Initiative» sowie über den dazugehörigen direkten
Gegenentwurf des Bundesrates. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative war
eigentlich noch nicht Gegenstand der Beratungen, es wurde aber bereits deutlich, dass
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hoffnungen in ihn setzten.
Diese Hoffnungen umschrieb etwa Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
exemplarisch: Ihre Fraktion erachtete den indirekten Gegenvorschlag als den richtigen
Weg, zumal er neben den Zielen auch die dafür nötigen Massnahmen enthalte und
schneller wirke als eine Verfassungsänderung. Auch auf das an der Urne abgelehnte
CO2-Gesetz sowie auf den Krieg in der Ukraine wurde in der Debatte mehrmals Bezug
genommen: Während beispielsweise Philipp Kutter (mitte, ZH) betonte, dass das
Parlament aufgrund der Befindlichkeit der Stimmbevölkerung bei dieser Vorlage nun
insbesondere Rücksicht auf die sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimapolitik
nehmen müsse, argumentierte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) im Hinblick auf
den Ukraine-Krieg, dass ein Verzicht auf Erdgas und -öl nicht nur dem Klimaschutz
diene, sondern auch die energiepolitische Souveränität sichere und die Abhängigkeit
von autoritären Staaten verringere. Des Weiteren wurde aus den Voten der Fraktionen
und aus der anschliessenden freien Debatte deutlich, dass die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Ansicht vertraten, dass der Klimaschutz
vorangebracht werden müsse. Auch die SVP-Fraktion biete Hand zu Lösungen für die
Klimapolitik, die ein « vorteilhafte[s] Kosten-Nutzen-Verhältnis» aufwiesen, wie
Christian Imark (svp, SO) ausführte. Die SVP-Fraktion sei jedoch nicht bereit, fossile
Energieträger zu verbieten, ohne zu wissen, wie und wann diese ersetzt werden können,
ergänzte Pierre-André Page (svp, FR).
Die Kommission hatte sich im Vorfeld der Session mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Initiative abzulehnen und stattdessen dem direkten Gegenentwurf zuzustimmen. Es
lagen jedoch zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der Minderheit Nordmann (sp,
VD) forderte, sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf anzunehmen
und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen; der Antrag der Minderheit Egger
(gp, TG) wollte die Initiative annehmen und gar nicht erst auf den direkten
Gegenentwurf eintreten. Beide Anträge wurden jedoch vom Nationalrat verworfen:
Zuerst sprach sich dieser mit 108 zu 70 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) für Eintreten auf
den direkten Gegenentwurf aus, wobei sich die Fraktionen der Grünen und der SVP
geschlossen gegen Eintreten aussprachen (respektive der Stimme enthielten). In der
Folge scheiterte auch der Minderheitsantrag Nordmann mit 89 zu 99 Stimmen (bei 4
Enthaltungen). Nebst den geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktionen
hatten sich auch einige Mitglieder der Mitte-Fraktion für eine doppelte Ja-Empfehlung
ausgesprochen. Damit empfahl die grosse Kammer den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern die Volksinitiative zur Ablehnung.
Am direkten Gegenentwurf wurden sodann noch einige wenige Änderungen
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vorgenommen: Eine Mehrheit hiess einen Antrag Pult (sp, GR), gemäss welchem die
Klimapolitik die Rand- und Bergregionen aufgrund ihrer besonderen Situation
unterstützen soll, gut. Ebenfalls mehrheitlich unterstützt wurde ein Antrag Romano
(mitte, TI) betreffend den Absenkpfad der Treibhausgasemissionen: So müsse das
zukünftige Gesetz in Umsetzung der Verfassung «Zwischenziele [benennen], die zu
einer über die Zeit gleichmässigen Reduktion der Treibhausgasemissionen führen, und
[...] die zur Erreichung der Zwischenziele erforderlichen Instrumente [regeln]». 
Abgelehnt wurden hingegen zwei Anträge Nordmann und Klopfenstein Broggini:
Während der Antrag Nordmann ein Programm für den raschen Austausch von Gas-, Öl-
und Elektrowiderstandsheizungen gefordert hatte, verlangte der Antrag Klopfenstein
Broggini, dass die Schweiz das Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bereits im
Jahr 2040, spätestens aber im Jahr 2050 erreicht. Die Mehrheit des Rates blieb aber
beim Zeithorizont von 2050.
In der Gesamtabstimmung wurde der direkte Gegenwurf mit 104 zu 67 Stimmen bei 21
Enthaltungen angenommen. Wie bereits bei der Eintretensabstimmung stimmten nebst
der Mehrheit der SVP-Fraktion auch die Grünen geschlossen gegen den Entwurf, da sie
die Volksinitiative bevorzugten. Die vielen Enthaltungen stammten von zahlreichen SVP-
Mitgliedern sowie von einzelnen Exponentinnen und Exponenten der Mitte-, der
FDP.Liberalen und der SP-Fraktionen. 53

In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 54
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Nachdem der Bundesrat im Januar 2021 den Entwurf der SPK-NR zur Änderung des
Asylgesetzes (AsylG), gutgeheissen hatte, widmete sich der Nationalrat in der
Sondersession 2021 als Erstrat dem Entwurf. Konkret schlug die SPK-NR vor, dem SEM
das Recht zu erteilen, im Rahmen des Asyl- oder Wegweisungsverfahrens die mobilen
Datenträger von Asylbewerbenden zu verwenden, deren Identität nicht anders
festgestellt werden kann. Die Feststellung der Identität, der Staatsangehörigkeit und
des Fluchtweges sei ein wichtiger Faktor für die Geschwindigkeit der Asylverfahren,
insbesondere bei Personen, die keine Papiere mit sich tragen – was auf 70 bis 80
Prozent der Asylbewerbenden zutreffe. Die Möglichkeit zur Nutzung von Mobiltelefonen
im Rahmen der Mitwirkungspflicht würde diesen Vorgang und somit das gesamte
Verfahren beschleunigen, was wünschenswert sei, erklärte Marco Romano (mitte, TI) im
Namen der Kommissionsmehrheit. Der zweite Kommissionssprecher, Damien Cottier
(fdp, NE), erläuterte weiter, dass es das Ziel dieses Entwurfes sei, eine Brücke zu
schlagen zwischen dem nötigen Zugang zu verlässlichen Informationen über die
Identität der Antragstellenden und deren Privatsphäre. Letztere werde unter anderem
dadurch sichergestellt, dass die Herausgabe der Datenträger nur als Ultima Ratio
vorgesehen sei. Weiter solle die betroffene Person über die genauen Massnahmen und
die Vorgehensweise informiert werden und in Begleitung eines Rechtsbeistandes bei
der Auswertung persönlich anwesend sein. Ausserdem dürfe die Aushändigung nicht
erzwungen werden und der Bundesrat solle nach drei Jahren eine Evaluation dieser
Massnahmen vornehmen und einen entsprechenden Bericht veröffentlichen. Gregor
Rutz (svp, ZH), auf dessen parlamentarische Initiative dieser Gesetzesentwurf
zurückging, betonte im Namen der SVP-Fraktion, dass die Daten dabei helfen könnten,
den Kampf gegen Schlepper-Netzwerke voranzubringen, und vielleicht sogar dabei,
Kriegsverbrechen aufzudecken. Auch der Bundesrat sprach sich für die beantragte
Gesetzesrevision aus, wobei er insbesondere die Regeln zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit und des Datenschutzes befürworte, wie Bundesrätin Karin Keller-
Sutter ausführte.
Eine Minderheit um Balthasar Glättli (gp, ZH) wollte nicht auf die Vorlage eintreten, weil
es das offensichtliche Ziel dieser Vorlage sei, dass Asylsuchende leichter abgewiesen
und zurückgeführt werden können. Daten aus Deutschland zeigten, dass das Auswerten
von mobilen Datenträgern fehleranfällig sei und oft nicht den gewünschten Effekt
bringe. So habe nur in seltenen Fällen ein Widerspruch zu den Aussagen der
betroffenen Personen aufgedeckt werden können. Für einen solch kleinen «materiellen
Bonus» sei das Verfahren schlicht zu teuer und zu aufwendig, wie Glättli erklärte. Ada
Marra (sp, VD) ergänzte, es sei höchst problematisch, dass mit dieser Gesetzesänderung
den Asylsuchenden faktisch mehr Privatsphäre abgesprochen werde als
Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrechern; um die Daten der mobilen
Datenträger in einem Strafverfahren durchsuchen zu dürfen, sei nämlich ein
richterlicher Entscheid nötig, was hier nicht vorgesehen sei. Ähnlich schien es auch das
UNHCR zu sehen, welcher sich in einer Stellungnahme kritisch zur vorgeschlagenen
Gesetzesänderung geäussert hatte. Das Hochkommissariat hatte moniert, der starke
Eingriff in die Privatsphäre der Schutzsuchenden, welche völkerrechtlich sowie durch
die Bundesverfassung geschützt sei, werde zu wenig gut geregelt. Des Weiteren sei es –
mit Blick auf die auch von Balthasar Glättli angesprochenen Evaluationen aus
Deutschland – zu bezweifeln, dass die Massnahme wirklich das gewünschte Ziel
erreiche. Gegen den Widerstand von Links-Grün trat der Nationalrat schliesslich mit
122 zu 65 Stimmen auf die Vorlage ein.
In der Detailberatung forderte Gregor Rutz, dass die mobilen Geräte bei Asylverfahren
und Wegweisungsverfahren für fünf Tage zwangsweise entzogen werden dürfen, sollte
eine betroffene Person diese nicht freiwillig abgeben. Rutz argumentierte, dieser
Zwang könne auch präventiv wirken und die Gesuchstellenden dazu bewegen, von
selbst aktiv mitzuwirken. Da dies lediglich die Klärung der Identität betreffe, gehe dieser
Vorschlag zu weit, fand jedoch Kurt Fluri (fdp, SO), insbesondere da bereits die
Verweigerung per se in den Asylentscheid mit einfliessen werde. Céline Widmer (sp, ZH)
fügte an, dass auch der EDÖB klar vermerkt habe, dass die Durchsuchung der Daten nie
unter Zwang geschehen dürfe. Und auch der Bundesrat habe in seiner Stellungnahme
deutlich gemacht, dass ein Zwang die Verhältnismässigkeit verletzen würde, die nötig
ist, um ein Grundrecht einzuschränken, führte Damien Cottier weiter aus. In der Folge
lehnte der Nationalrat diese Forderung mit 117 zu 70 Stimmen bei einer Enthaltung ab,
wobei sich neben der geschlossenen SVP-Fraktion auch die Hälfte der Mitte-Fraktion
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sowie einzelne Stimmen aus der FDP.Liberalen-Fraktion dafür aussprachen. Auf der
anderen Seite versuchte Ada Marra ebenso erfolglos, die Regelung, dass Mobiltelefone
beim Asylverfahren oder bei Rückweisungen genutzt werden dürfen, ganz zu streichen.
Unterstützung erhielt sie aus der eigenen sowie der Grünen Fraktion. Ihre beiden
Einzelanträge wurden somit mit 121 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.
In einem zweiten Block wurde in insgesamt fünf Anträgen geklärt, welche Daten
erhoben, wie lange sie gespeichert und wie sie verarbeitet werden dürfen. Auch hier
lehnte der Nationalrat alle Minderheiten und Einzelanträge ab und stimmte somit dem
Entwurf der SPK-NR unverändert zu. Gregor Rutz forderte etwa zum einen, dass die
Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit des Verfahrens nicht in jedem Einzelfall
neu geprüft werden müssen, und zum anderen, dass die betroffene Person nicht über
das Verfahren aufgeklärt werden muss. Das Verfahren solle laut Rutz nicht zuletzt im
Sinne der Betroffenen «fair, korrekt, aber auch effizient» sein, weshalb diese
zeitintensiven Bedingungen zu streichen seien. Ausserhalb der Fraktionen der SVP und
der Mitte erhielten die Anträge von Rutz allerdings keine Zustimmung. Es sei wichtig,
dass die Menschen verstünden, worum es gehe und was mit ihren Daten passiere,
verteidigte Kommissionssprecher Cottier die Auflagen. Céline Widmer (sp, ZH)
übernahm zudem zwei Minderheitsanträge von Angelo Barrile (sp, ZH) für eine
Verstärkung des Datenschutzes, die allerdings ebenfalls ausschliesslich von Mitgliedern
der SP-, der Grünen- und der Grünliberalen-Fraktion unterstützt wurden und somit mit
111 zu 79 Stimmen abgelehnt wurden.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf der SPK-NR mit 123 zu 65
Stimmen gegen den Willen der SP- und der Grünen-Fraktion sowie einem Mitglied der
Grünliberalen an. Damit ging das Geschäft weiter an den Ständerat. 55

Familienpolitik

Dass die «Ehe für alle» an der Urne wohl angenommen werden würde, zeichnete sich
bereits relativ früh in der Abstimmungskampagne ab. Schon die ersten Umfragen von
Tamedia und SRG ab Mitte August zeigten komfortable Mehrheiten für die Vorlage von
weit über 60 Prozent, woraufhin die Medien die Abstimmung bereits für gewonnen
erklärten. Dies tat der Intensität, mit der sie über die Abstimmungsvorlage berichteten,
indes keinen Abbruch. Häufig porträtierten sie gleichgeschlechtliche Paare oder
homosexuelle Prominente, die der Vorlage ein Gesicht gaben. Weiter machte die
Befürwortendenseite zwar nicht mit einer breiten Inseratekampagne, aber vor allem mit
bunten Aktionen auf sich aufmerksam, welche die Medien in Druckerschwärze
übersetzten. So planten die Befürwortenden zum Kampagnenstart Ende Juni Aktionen
in zwanzig Städten, führten Hochzeitszeremonien auf dem Berner Helvetiaplatz durch
oder weibelten an Pride-Umzügen für die Vorlage. Über 20'000 Teilnehmende
verzeichnete etwa die Zurich Pride, nachdem LGBTQ+-Organisationen auf die
«wichtigste gesellschaftspolitische Abstimmung seit Jahrzehnten» hingewiesen und zur
Teilnahme an der Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen hatten. Beim Umzug
mit dabei waren nicht nur Angehörige der LGBTQ+-Gemeinschaft, sondern unter
anderem auch Grossunternehmen wie IKEA, UBS und Swiss sowie Sektionen der Polizei
und der Armee. Dass die Unterstützung in der Gesellschaft ausgesprochen breit war,
zeigte sich somit also nicht nur an der klar positiven Tonalität in den Medien, welche
das FÖG festgestellt hatte, oder an der öffentlichen Unterstützung durch viele
Prominente, sondern auch durch klare Positionsbezüge von Unternehmen  –  ein in der
Schweiz während Abstimmungskampagnen eher selten beobachteter Umstand. Dass
sich IKEA in einen Schweizer Abstimmungskampf einschaltete, war indes nicht ganz neu:
Bereits im Vorjahr hatte sich das Möbelunternehmen mit Inseraten und Clips für die
Einführung des Vaterschaftsurlaubs ausgesprochen.

Das im Abstimmungskampf immer wieder vorgebrachte Argument der Befürwortenden
lautete, dass es die Annahme der Vorlage ermögliche, eine nach wie vor bestehende
und für viele Menschen unbegründet erscheinende rechtliche Ungleichbehandlung zu
beseitigen, ohne dass anderen Personen daraus Nachteile erwachsen würden. Es sei
nicht die Aufgabe des Staates, private Beziehungen zu werten oder Menschen
vorzuschreiben, wie sie ihr Privat- und Familienleben zu führen hätten, führte
Bundesrätin Keller-Sutter an ihrer Medienkonferenz zur Eröffnung der
Abstimmungskampagne weiter aus. Mit der zivilen Ehe könnten Ungleichheiten für
gleichgeschlechtliche Paare in Bezug auf die gemeinsame Adoption, den Zugang zu
Fortpflanzungsmedizin und bei der Einbürgerung beseitigt werden, die trotz der
Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft bisher fortbestanden hätten. Zudem
hätten Studien gezeigt, «dass für die Entwicklung der Kinder nicht die
Familienkonstellation entscheidend ist, sondern die Fürsorge und die Zuwendung, die
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sie in der Familie erhalten». Dies brachte die Bundesrätin vor, um eines der
Hauptargumente der Gegnerschaft zu entkräften.

Denn insbesondere Letzteres bestritten Angehörige des Referendumskomitees nämlich
vehement und richteten sich dezidiert gegen die mit der Vorlage zu schaffende
Neuerung, welche lesbischen Paaren in der Schweiz Zugang zur Samenspende
verschaffen wollte. Die Argumente der Gegnerschaft gründeten dabei auf dem
Kindeswohl – die «Psyche der Kinder bleibt auf der Strecke», titelt etwa die Weltwoche,
deren Redaktion sich hauptsächlich gegen die Vorlage stellte. Jedes Kind habe ein
Recht auf einen Vater. Ein Kind brauche Vorbilder von beiden Geschlechtern und «die
Verwurzelung in der Ursprungsfamilie [sei] für die kindliche Identitätsbildung zentral»,
argumentierte die Gegnerschaft im Abstimmungsbüchlein. In den Medien zu reden gab
in diesem Zusammenhang auch ein von gegnerischen Kreisen unter der Leitung des
ehemaligen Walliser Nationalrats Oskar Freysinger lanciertes Abstimmungsplakat, das in
schwarzweisser Farbgebung grossflächig das Gesicht eines Zombies mit stechenden
Augen zeigte, begleitet vom Slogan «Enfants avec un mort» respektive «Kinder mit
einem Toten». Nach Berichten aus einer Walliser Gemeinde, in der ein Plakat in der
Nähe einer Primarschule aufgestellt worden war und daraufhin wegen verängstigten
Reaktionen hatte entfernt werden müssen, wurden hingegen die Auswirkungen des
Plakats selber auf das Kindswohl diskutiert. Nicht zuletzt sei der Zugang zur
Samenspende für lesbische Paare auch nicht verfassungskonform, da Art. 119 der BV die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung nur bei Unfruchtbarkeit oder Gefahr einer
schweren Krankheit erlaube, argumentierten die Gegnerinnen und Gegner weiter. Es
gehe nicht, lesbische Paare aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches als unfruchtbar
einzustufen. Als weitere negative Folge des Zugangs zur Samenspende für lesbische
Paare befürchtete die Gegnerschaft bereits weitere Lockerungsschritte in der
medizinisch unterstützten Fortpflanzung, namentlich die Eizellenspende und die
Leihmutterschaft, da auch Alleinstehende oder schwule Paare sich bald auf ihr Recht
auf Kinder berufen könnten. 

Überaus häufig berichteten die Medien im Laufe der Abstimmungskampagne auch über
die Positionsbezüge von Parteien und Kirchen, da sich die Haltungen auch innerhalb
gewisser Parteien und kirchlicher Kreise teilweise stark unterschieden. Während sich
alle Sektionen der SP, Grünen, GLP und auch der FDP –  nach einigen Wirren bei den
Jungfreisinnigen in Genf und mit Ausnahme der Stimmfreigabe der Kantonalsektion
Jura – für die Vorlage ausgesprochen hatten, zeigte sich das Bild bei der Mitte und der
SVP etwas weniger klar. Schliesslich kam es zwar nur zu wenigen abweichenden
kantonalen Parolenfassungen, aber dennoch äusserten sich prominente
Aushängeschilder öffentlich mit abweichenden Parteimeinungen. Bei der Mitte
scherten etwa der Tessiner Nationalrat Marco Romano und sein Walliser Ratskollege
Benjamin Roduit aus. Beide engagierten sich im Referendumskomitee, obwohl die Mitte
an ihrer Delegiertenversammlung ein deutliches Ja beschlossen hatte. Auf der anderen
Seite gab es bei der SVP, die das Referendum ergriffen hatte, vor allem junge
Parteimitglieder, welche die Vorlage öffentlich unterstützten. Präsent in den Medien
waren vor allem Michael Frauchiger, Vorstandsmitglied der SVP Zürich und als
Homosexueller potentiell von der Vorlage betroffen, sowie die Aargauer Nationalrätin
Martina Bircher. Frauchiger lancierte ein eigenes Ja-Komitee aus SVP-Mitgliedern, um
sichtbar zu machen, dass die SVP keine Hinterwäldler-Partei sei, wie er gegenüber den
Medien erklärte. Gegenüber dem Blick liess Bircher verlauten, dass sie innerhalb der
SVP in dieser Frage einen Graben zwischen der älteren und der jüngeren Generation
vermute, wobei erstere auch religiöse Werte in den Vordergrund stelle, während sich
letztere primär gegen jegliche Einmischung durch den Staat zur Wehr setze.
Nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Kirchen unterschieden sich die
Positionen zur «Ehe für alle»: Während die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) ein
Nein beschloss, portierte der Katholische Frauenbund ein Ja, ebenso wie die
evangelisch-reformierte Kirche. Expertinnen und Experten stellten bei den Kirchen in
Fragen rund um die Homosexualität in den letzten Jahren einen zunehmenden
Wertewandel fest, was eine aktuelle GFS-Studie zumindest nicht widerlegte. Gemäss
dieser befürworteten zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken die zur Abstimmung
stehende Vorlage. Hingegen warfen einzelne im Vorfeld der Abstimmungen publizierte
Zeitungsberichte Licht auf die in gewissen Kreisen noch immer existierende Praxis der
Konversionstherapie. 56

01.01.65 - 01.01.23 29ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nach siebenjähriger Beratung fanden die Diskussionen um eine parlamentarische
Initiative Romano (mitte, TI) in der Herbstsession 2021 ein Ende. Der Ständerat folgte
nämlich dem Entscheid des Nationalrates aus dem Vorjahr und beschloss mit 37 zu 2
Stimmen (2 Enthaltungen) die Einführung eines zweiwöchigen, bezahlten Urlaubs bei
der Adoption eines bis vierjährigen Kindes. Finanziert wird der Adoptionsurlaub über
den Erwerbsersatz. Kommissionssprecherin Graf (gp, BL) hatte in der vorausgehenden
kurzen Debatte unter anderem vorgerechnet, dass im Vorjahr in der Schweiz gerade 27
Kinder unter vier Jahren adoptiert worden seien – 2019 seien es noch deren 41 gewesen
–, womit die finanziellen Auswirkungen gering seien. In der Schlussabstimmung
passierte der Erlassentwurf den Ständerat mit 41 zu 3 Stimmen (0 Enthaltungen) und
den Nationalrat mit 117 zu 76 Stimmen (2 Enthaltungen). Gegen den Entwurf votierten im
Nationalrat neben der geschlossenen SVP beinahe alle Mitglieder der FDP.Liberalen-
Fraktion. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.09.2021
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Marco Romano (mitte, TI) reichte im Frühling 2019 ein Postulat ein, in dem er einen
Bericht über die Umwelterziehung forderte. In diesem Bericht soll der Bundesrat
festhalten, «wie ein nationaler Aktionsplan zur Bildung in nachhaltiger Entwicklung
(BNE) in der obligatorischen Schule gefördert werden könnte». Romano war der
Ansicht, dass es in der aktuellen Situation – wohl auf den Klimawandel anspielend –
angebracht sei, neue Massnahmen zur BNE zu prüfen und damit eine Debatte über
dieses Thema zu eröffnen. Das Mittel des Aktionsplans habe sich schon in anderen
Bereichen bewährt, nun sei es an der Zeit, dass ein solcher Plan für die Bereiche
Umweltschutz und Ressourcennutzung in der obligatorischen Schulbildung erarbeitet
werde.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats, da die nachhaltige Entwicklung
bereits grundlegend in die Lehrpläne der drei Sprachregionen integriert sei. Den
Lehrpersonen stünden zahlreiche Lehrmittel des nationalen Kompetenz- und
Dienstleistungszentrums für BNE «Education 21» zur Verfügung. Diese Institution
erstatte zudem regelmässig Bericht über die erbrachten Dienstleistungen und zeige auf,
welche Trends zu beachten seien. Vor diesem Hintergrund sei ein neuer Bericht nicht
angebracht.
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Sommersession 2021 mit dem Postulat.
Nachdem Nationalrat Romano und Bildungsminister Parmelin ihre Argumente noch
einmal vorgebracht hatten, schritt die grosse Kammer zur Abstimmung und nahm das
Postulat mit 111 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die SVP- und die FDP.Liberalen-
Fraktion stimmten geschlossen gegen den Vorstoss. Grüne, SP, GLP sowie fast die ganze
Mitte-Fraktion votierten für die Annahme des Postulats. 58

POSTULAT
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Forschung

Der Bundesrat gab im Februar 2022 bekannt, dass er eine Teilnahme am EU-Programm
«Copernicus» anstrebt, wie es auch in einer Motion von Marco Romano (mitte, TI)
gefordert worden war. Der Bundesrat beauftragte zu diesem Zweck das UVEK, in
Zusammenarbeit mit dem VBS, dem EDA und dem WBF technische Gespräche mit der
EU aufzunehmen. Copernicus, das von der EU und der Europäischen
Weltraumorganisation betrieben wird, diene der satellitengesteuerten Erdbeobachtung
und liefere den teilnehmenden Staaten wichtige Geoinformationen. Mit dem Programm
werde ausserdem die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie in Satelliten-
und Datenverarbeitungstechnologien gestärkt. Mit der Assoziierung der Schweiz soll die
Mitsprache sowie der freie Zugang zu den gewonnenen Daten gewährleistet werden und
die Schweizer Industrie soll die Möglichkeit erhalten, an den Ausschreibungen von
Copernicus zu partizipieren. Der Bundesrat schloss, dass die Schweiz nun ein
Assoziierungsabkommen mit der EU aushandeln werde und es danach am Parlament sei,
über die Vorlage zu beraten und zu entscheiden. 59

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.02.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Ständerat befasste sich in der Frühjahrssession 2022 mit der Teilnahme der
Schweiz am Copernicus-Programm, die von Marco Romano (mitte, TI) in einer Motion
gefordert worden war. Zwischen der Behandlung durch den Nationalrat im Winter 2020
und der Behandlung im Ständerat hatte der Bundesrat eine Kehrtwende vollzogen: Wie
Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausführte, hatte sich die Regierung in der Zwischenzeit
dafür ausgesprochen, die Aufnahme von Gesprächen betreffend die Mitgliedschaft im
EU-Programm zur satellitengestützten Erdbeobachtung in die Wege zu leiten. Folglich
spreche aus Sicht des Bundesrates nichts mehr gegen eine Annahme der Motion,
erläuterte Keller-Sutter. Sie schloss ihre Ausführungen mit dem Hinweis, dass die
Teilnahme an Copernicus auch etwas kosten werde: Das Parlament werde bald
Gelegenheit erhalten, sein Engagement in dieser Sache unter Beweis zu stellen, wenn es
darum gehe, die entsprechenden finanziellen Mittel zu sprechen. Anschliessend wurde
die Motion stillschweigend angenommen. 60

MOTION
DATUM: 14.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Medien

Radio und Fernsehen

Déposée par le conseiller national thurgovien Christian Lohr (centre) en 2020, la
motion 20.4671 a été classée sans être traitée par les chambres. Elle demandait une
modification de la loi de manière à ce que le Contrôle fédéral des finances (CDF) puisse
surveiller la SSR. Le Conseil fédéral recommandait son rejet. Insatisfait par cette issue,
le député tessinois Marco Romano (centre) a déposé un objet de teneur identique, mais
cette fois-ci sous la forme d'une initiative parlementaire. 61

MOTION
DATUM: 16.12.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Presse

En raison des incertitudes liées à la pandémie et de la situation financière compliquée
des médias locaux, la commission des transports et des télécommunications du Conseil
national (CTT-CN) a déposé une motion pour que la presse écrite bénéficie à nouveau
d'un soutien provisoire pour l'année 2022. Ce soutien doit s'inscrire dans la lignée des
mesures prévues dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 presse écrite. La CTT-CN veut
permettre aux journaux en abonnement de la presse locale d'être distribués
gratuitement par la Poste, à condition d'être tirés à moins de 40'000 exemplaires et de
ne pas verser de dividendes pour l'exercice 2022. Le Conseil fédéral rappelle
cependant que l'ordonnance Covid-19 presse écrite n'a pas été prolongée au-delà de
2021, car la situation sur le front de la pandémie s'est calmée et permet d'envisager un
retour à la normale pour les médias. De plus, le moment n'est pas adéquat pour prévoir
de nouvelles mesures de soutien, au vu du résultat de la votation sur l'aide aux médias
de février 2022. C'est pourquoi il préconise le rejet de la motion. Au sein de la
commission, onze membres se sont opposés à la motion, contre douze qui l'ont
soutenu. 
En plénum, les arguments du tessinois Marco Romano (centre) ont fait mouche.
S'exprimant au nom de la majorité de la commission, il a souligné que ces mesures ne
s'adressaient qu'à la presse locale, qui est en réelle difficulté financière et subit encore
les contrecoups de la pandémie. En ce sens, cette mesure se différencie de celles
prévues par le paquet d'aide aux médias, selon le député bourgeois. En effet, l'une des
principales critiques au projet rejeté par la population était d'englober les grands
groupes de presse dans le cercle des bénéficiaires, alors que ceux-ci ne connaissent
pas de difficultés financières particulières. Malgré les réticences exprimées par
Christian Wasserfallen (plr, BE) et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, 97
parlementaires ont accepté la motion, contre 89 qui s'y sont opposé.e.s (0 abstention).
La gauche et le Centre ont permis à l'objet de passer la rampe du Conseil national. 62

MOTION
DATUM: 15.06.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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